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1 Einleitung 

Kinderehen in Deutschland – ein zu vernachlässigendes Thema oder hochaktu-

ell?  

Viele Jahrzehnte lang waren Kinderehen in Deutschland eine Thematik, deren 

Existenz zwar bekannt war, sie jedoch nicht problematisiert wurde. Die ver-

schwindend geringe Anzahl an eingetragenen Kinderehen in Deutschland forder-

te kein Handeln der Bundesregierung. Nur ein geringer Teil der Bevölkerung hat-

te zudem Einblick in die Problematik der Kinderehen. Kinderehen wurden nicht 

stark publiziert und auch die Betroffenen gingen nur sehr selten mit ihrer  

Situation an die Öffentlichkeit.  

Viele Kinderehen wurden aufgrund der deutschen Gesetzeslage nicht vor dem 

Standesamt geschlossen, wodurch die Dunkelziffer der Kinderehen weitaus hö-

her vermutetet wurde. Doch die Anzahl der eingetragenen Kinderehen stieg in 

den letzten drei Jahren, aufgrund der Zuwanderung von Flüchtlingen, so dras-

tisch an, dass die Thematik der Kinderehen nicht länger vernachlässigt werden 

konnte. Die Bundesregierung war gefordert, ein einheitliches Verfahren für den 

Umgang mit Kinderehen festzulegen. Aus diesem Grund trat am 22. Juli 2017 

eine neue Gesetzregelung in Kraft, mit dem übergeordneten Ziel, das Wohl der 

Kinder zu schützen. Doch ob das Kindeswohl durch die neue Gesetzeslage voll-

umfänglich geschützt werden kann, ist strittig.  
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2 Aktueller Bezug Kinderehen 

Aufgrund einer Anfrage der Partei Bündnis 90/Die Grünen an das Bundesinnen-

ministerium rückte das Thema der Kinderehen in Deutschland im Bundestag 

wieder in den Mittelpunkt. Im Juli 2016 wurde die aktuelle Anzahl zu Kinderehen 

in Deutschland veröffentlicht. Die Zahlen basieren auf den im Ausländerzentral-

register angegebenen Daten zum Stichtag, 31.Juli 2016. Es wurden alle Daten 

von Minderjährigen erfasst, deren Familienstand „verheiratet“ ist.1 

Es muss jedoch vorab gesagt werden, dass die Zahlen ausschließlich auf den 

registrierten Fällen beruhen. Die Dunkelziffer der nichtregistrierten Kinderehen ist 

weitaus höher. In Deutschland waren zum 31. Juli 2016 1475 Kinderehen von 

ausländischen Minderjährigen gemeldet. Dabei ist nochmals zu differenzieren 

zwischen Verheirateten, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Ver-

heirateten, die zwischen 16 und 18 Jahren alt sind und verheirateten Kindern, die 

das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Laut dem Ausländerzentralregis-

ter sind 994 der verheirateten Minderjährigen im Alter zwischen 16 und 18 Jah-

ren. Bei 361 der registrierten Fälle, handelt es sich um Kinder, die jünger als 14 

Jahre sind.2              

Abbildung 2-1: Anzahl der Kinderehen von ausländischen Minderjährigen 
differenziert nach dem Alter 
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Die Zahl der verheirateten Minderjährigen in Deutschland ist in den letzten Jah-

ren drastisch angestiegen. Grund dafür war die Flüchtlingskrise, die im Jahre 

2014 begann ist und in den Jahren 2015 und 2016 unerwartet große Ausmaße in 

Deutschland angenommen hat.  

                                            
1 Vgl. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-09/kinderehen-deutschland-fluechtlinge-
minderjaehrig, Stand 01.02.2018, 8:35 Uhr. 
2 Vgl. http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-09/kinderehen-deutschland-fluechtlinge-
minderjaehrig, Stand 01.02.2018, 8:35 Uhr. 
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Die Flüchtlinge stammen zumeist aus den islamischen Ländern, in denen es wei-

testgehend die Regel ist, dass Minderjährige mit Volljährigen verheiratet werden. 

Teilweise werden Mädchen im Alter von 9 Jahren und Jungen im Alter von 12 

Jahren als ehetauglich angesehen und verheiratet. Zwar liegen in diesen Län-

dern die gesetzlichen Altersvorgaben für die Ehemündigkeit höher, jedoch kön-

nen diese Vorgaben von der Bevölkerung problemlos umgangen werden, wenn 

traditionelle und kulturelle Werte und Ansichten schwerer wiegen.3 Teilweise 

werden diese Ansichten in Deutschland beibehalten, wodurch es auch in 

Deutschland zu religiösen Eheschließungen mit Minderjährigen kommt. Insbe-

sondere betroffen sind oftmals weibliche Minderjährige, die mit erwachsenen 

Männern eine Ehe schließen. Fraglich ist hier, ob die Kinder diese Ehe freiwillig 

eingehen oder dem Druck der Familie, der Kultur und der Religion unterliegen. 

Die Daten aus der Anfrage der Partei Bündnis 90/Die Grünen an das Bundesin-

nenministerium zeigen auf, dass es sich bei 1152 der 1475 gemeldeten Fälle von 

verheirateten Minderjährigen, um Mädchen handelt. Diese Mädchen wurden be-

reits in ihrer Heimat mit erwachsenen Männern verheiratet.4  

Abbildung 2-2: Anzahl der Kinderehen differenziert nach dem Geschlecht 

 

„Die größte Gruppe der minderjährig Verheirateten stammt den Angaben zufolge 

aus Syrien (664). Weitere Herkunftsstaaten seien Afghanistan (157), Irak (100), 

Bulgarien (65), Polen (41), Rumänien (33) und Griechenland (32). Die Dunkelzif-

fer dürfte aber höher liegen.“5 

                                            
3 Vgl. http://www.huffingtonpost.de/2016/09/09/kinderehen-deutschland-anzahl-
_n_11923346.html, Stand 01.02.2018, 8:43 Uhr. 
4 Vgl. http://www.huffingtonpost.de/2016/09/09/kinderehen-deutschland-anzahl-
_n_11923346.html, Stand 01.02.2018, 8:43 Uhr. 
5 http://www.huffingtonpost.de/2016/09/09/kinderehen-deutschland-anzahl-
_n_11923346.html, Stand 01.02.2018, 8:43 Uhr. 



 9 

Aufgrund dieser Zahlen kam es in den letzten Jahren in Deutschland zu vielen 

Debatten und Diskussionen mit dem Ziel, das Alter für die Ehemündigkeit auf die 

Vollendung der 18. Lebensjahres anzuheben. Dadurch soll vermieden werden, 

dass Kinder vor dem Traualtar stehen und im Kindesalter einem erwachsenen 

Menschen versprochen werden ohne darauf Einfluss haben zu können. Ein wei-

teres Problem für die Justiz in Deutschland war der Umgang mit bereits im Aus-

land geschlossenen Ehen.6 

Der Zuzug von Flüchtlingen nach Deutschland und der damit verbundene An-

stieg an Kinderehen in Deutschland, ergaben letztendlich die Notwendigkeit für 

die im Juli 2017 vorgenommene Gesetzesänderung. Es sollte endlich eine ein-

deutige Gesetzesvorlage geben, wie mit Kinderehen in Deutschland zu verfahren 

ist.  

Das neue Gesetz sieht vor, die Ehemündigkeit in Deutschland von 16 Jahren auf 

ausschließlich 18 Jahre anzuheben. Bis Juli 2017 war es in Deutschland möglich, 

mit Zustimmung der gesetzlichen Vertreter, mit Vollendung des 16. Lebensjahres 

zu heiraten, vorausgesetzt der künftige Ehegatte hatte bereits die Volljährigkeit 

erreicht.7 Es sollen durch die Gesetzesänderung keine neuen Ehen mit Minder-

jährigen geschlossen werden. Des Weiteren sollen im Ausland geschlossene 

Ehen von Minderjährigen von Rechts wegen oder durch richterliche Entschei-

dung aufgehoben werden können. Dabei soll es zu keinen gesetzlichen Nachtei-

len für den minderjährigen Ehegatten kommen.8 Doch für den minderjährigen 

Ehegatten könnte die Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft auch  

familiäre, religiöse und kulturelle Folgen haben.  

Das übergeordnete Ziel dieser gesetzlichen Änderungen ist der Schutz des Kin-

deswohls. Dieses wird als gefährdet angesehen, wenn Kinder noch bereits vor 

Vollendung ihres 18. Lebensjahres in den Bund der Ehe eintreten.9 Die Ehe ist 

eine lebenslange Bindung zwischen den Ehegatten. Kinder können die weitrei-

chenden Folgen dieser Bindung noch nicht abschätzen. Zudem sind die Ehen mit 

Minderjährigen, oftmals junge Mädchen, durch die Eltern mit dem zukünftigen 

Ehegatten arrangiert worden. Die Mädchen werden somit schon in einem sehr 

                                            
6 Vgl. http://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2017/06022017_BT_Kinderehen.html, 
Stand 01.02.2018, 9:03 Uhr. 
7 Vgl. Roth, Andreas: Familien- und Erbrecht mit ausgewählten Verfahrensfragen: Ein 
fallbezogenes Examinatorium. 4. Aufl. S. 2. 
8 Vgl. http://www.bmjv.de/SharedDocs/Zitate/DE/2017/040517_Kinderehen.html; 
jsessionid=541592F7EC9467A657B347F6D5773A47.1_cid297?nn=6704238, Stand 
01.02.2018, 13:46 Uhr. 
9 Vgl. http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Bekaempfung_ 
Kinderehe.html?nn=6704238, Stand 01.02.2018, Uhr 11:13 Uhr. 



 10

jungen Alter für den Rest ihres Lebens an einen Mann versprochen. In diesen 

kulturellen Kreisen ist es außerdem unüblich, dass Ehen durch eine Scheidung 

aufgehoben werden. Die Mädchen haben somit keine andere Chance, als sich 

mit der Wahl des Bräutigams ihrer Eltern, die für sie getroffen wurde, zeitlebens 

zu arrangieren. Ein weiteres Problem, das sich für minderjährige Verheiratete 

ergibt, ist, dass durch die bestehende Ehe Kinder von Minderjährigen geboren 

werden. Die minderjährigen Mädchen werden zu Müttern und Hausfrauen. In 

Folge davon leidet die schulische Ausbildung der Minderjährigen, da besonders 

in ihren kulturellen Kreisen weniger Wert auf die Bildung der Frau gelegt wird als 

es in der deutschen Kultur üblich ist.10 

Um gegen die negativen Auswirkungen einer Kinderehe entgegenzuwirken, wur-

de eine neue Rechtslage in Deutschland geschaffen. Fraglich ist jedoch, ob das 

Ziel „Schutz des Kindeswohls“ durch die neuen gesetzlichen Regelungen besser 

erreicht werden kann. 

                                            
10 Vgl. https://www.dsw.org/5-fragen-5-antworten-zu-kinderehen/, Stand 01.02.2018, 
10:04 Uhr. 
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3 Die Ehe im Wandel der Zeit 

3.1 Veränderungen in der Bedeutung der Ehe  

Die Ehe als Lebensgemeinschaft zwischen zwei Menschen existiert schon seit  

Jahrhunderten. Doch das Verständnis der Ehe hat sich im Laufe der Zeit gewan-

delt. Während vor Jahrhunderten die Ehe noch als überlebenssicherndes Ele-

ment in der Gesellschaft galt, wird die Ehe heute individueller betrachtet. Einst 

wurden Ehen geschlossen, um die rechtliche und gesellschaftliche Anerkennung 

zu erlangen. Ehen wurden als notwendig erachtet, um eine Familie zu gründen 

und die eigene Existenz zu sichern. Insbesondere Frauen, die früher noch nicht 

einer entgeltlichen Tätigkeit nachgehen durften, waren auf die Ehe angewiesen. 

Der Mann war das Oberhaupt der Ehe und der daraus gegründeten Familie. 

Ehen wurden zudem oft aus gesellschaftlichen und familiären Zwängen ge-

schlossen. Die Brauteltern versprachen ihre Tochter an einen, ihrer Ansicht nach 

geeigneten Bräutigam. Dabei war es nicht notwendig, dass die Tochter bereits 

das 18. Lebensjahr vollendet hatte. Die Ehe als lebenslange Lebensgemein-

schaft war eine anerkannte gesellschaftliche Sitte. Die Einführung der staatlichen 

Ehe folgte erst später.11 Da in Europa die einflussreichste Religion das Christen-

tum war, wurde auch das Verständnis der Ehe maßgeblich davon geprägt. „Im 

Vordergrund standen Monogamie, Unauflöslichkeit und der eigentliche Zweck 

der Ehe, die Zeugung von Kindern. Zwar sollte die Ehe auch das Überleben einer 

bestimmten Linie (Erbfolge) sichern, aber die Ehe betonte in erster Linie die 

Zweierbeziehung zwischen den Eheleuten und nicht die Beziehung zum Clan 

oder der Familie (im weiteren Sinne) wie in verschiedenen außereuropäischen 

Kulturen.“12 

Dieses stark traditionell geprägte Bild der Ehe als Lebensgemeinschaft wird von 

Großteilen der Gesellschaft in Industrieländern und von den Regierungen bereits 

als nicht mehr zeitgemäß betrachtet. Durch die Auswüchse der französischen 

Revolution wurde das in Deutschland vorherrschende kirchliche Bild der Ehe 

gelockert.13 Auch die Folgen des Kulturkampfes, der den Konflikt zwischen dem 

damaligen Reichskanzler Otto von Bismarck und dem Papst Pius IX. und dessen 

Nachfolger Leo XIII in den Jahren 1871 - 1887 beschreibt, wirkten sich auf das 

Verständnis der Ehe aus. Aus diesem Konflikt ging 1874, als preußisches Lan-

                                            
11 Vgl. http://d-a-s-h.org/dossier/13/02_geschichte.html 02.02.2018, Stand 02.02.2018, 
9:03 Uhr. 
12 http://d-a-s-h.org/dossier/13/02_geschichte.html 02.02.2018, Stand 02.02.2018, 9:03 
Uhr. 
13 Vgl. https://www.planet-wissen.de/kultur/brauchtum/hochzeit/index.html, Stand 
02.02.2018, 10:18 Uhr. 
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desgesetz, das Zivilehegesetz hervor, das die Ehe unabhängig von einer Glau-

bensgemeinschaft ermöglicht. Ein Jahr später wurde die Zivilehe als Reichsge-

setz eingeführt. Bis heute ist in Deutschland die Eheschließung vor dem Staat 

zur Anerkennung der Ehe notwendig. Der anwesende Standesbeamte ist für die 

Einhaltung der Vorschriften bezüglich der Eheschließung zuständig, insbesonde-

re für die Einhaltung des Ehemündigkeitsalters. Die religiöse Eheschließung un-

terliegt der Freiwilligkeit.14 

Heute sind vor allem in Deutschland oftmals die Grundlagen für eine Ehe Liebe 

und Zuneigung zu dem anderen Partner. Ehen werden heute auf freiwilliger Ba-

sis geschlossen und unterliegen nicht mehr dem gesellschaftlichen Zwang. Auch 

ist eine Frau heutzutage in Deutschland nicht mehr restlos abhängig von ihrem 

Ehemann, sondern kann ihre Existenz alleine sichern. Trotzdem unterliegt die 

Ehe immer noch einem besonderen Schutz seitens des Staates und ist im 

Grundgesetz verankert.15 

Doch dieses moderne Verständnis der Ehe lässt sich heutzutage nicht in allen 

Gesellschaftssystemen wiederfinden. Insbesondere in Entwicklungsländern wird 

teilweise noch das traditionelle Bild von der Lebensgemeinschaft Ehe vorgefun-

den, das sich in den Industrieländern im Laufe der Zeit  weiterentwickelt hat. Das 

traditionelle Bild ist auch stark von Religion und Kultur geprägt. Auch in moder-

nen Gesellschaften wie in Deutschland gibt es Bevölkerungsgruppen, die an dem 

traditionellen Verständnis der Ehe festhalten. Unter dem traditionellen Verständ-

nis der Ehe wird häufig jedoch auch eine Eheschließung vor Vollendung des  

18. Lebensjahres als selbstverständlich angesehen. Dies führt in Deutschland zu 

einem Konflikt mit dem Gesetz. 

3.2 Rechtliche Verankerung der Ehe in der Geschichte Deutschlands 

Der Reichskanzler Otto von Bismarck vollzog 1874 die Unabhängigkeit der Ehe 

von der Kirche.16 Ebenfalls wurden in der Weimarer Republik die ersten Grund-

steine für das am 01. Januar 1900 in Kraft tretende Bürgerliche Gesetzbuch ge-

legt.17 

Während der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland von 1933 - 1945 unter-

lag die Ehe stark den Bestimmungen und Vorgaben des Staates. Das Familien- 

und Erbrecht, auf Grundlage des Bürgerlichen Gesetzbuches, wurde teilweise 
                                            
14 Vgl. http://www.arenberg-info.de/htm/Kulturkf.htm, Stand 02.02.2018, 10:30 Uhr. 
15 Vgl. http://www.hoepflinger.com/fhtop/fhfamil1a.html, Stand 02.02.2018, 10:36 Uhr. 
16 Vgl. https://www.wissenschaft.de/zeitpunkte/zivilehe-eingefuehrt/, Stand 02.02.2018, 
11:13 Uhr. 
17 Vgl. https://www.uni-trier.de/fileadmin/fb5/prof/ZIV008/PNG2011/PNG-9.pdf, Stand 
02.02.2018, 11:06 Uhr. 
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geändert und dem nationalsozialistischen Gedankengut angepasst oder gänzlich 

aufgehoben. Die Nürnberger Gesetze, die am 15. September 1935 erlassen 

wurden, verboten Eheschließungen zwischen Juden und Nichtjuden.18 Diese 

Gesetze, die die Diskriminierung von Juden beinhalteten, wurden von den Alliier-

ten durch ein am 20. Februar 1946 überarbeitetes Ehegesetz abgelöst, welches 

in der späteren Bundesrepublik Deutschland bis 1998 galt. § 1 des Ehegesetzes 

regelte: „Ein Mann soll nicht vor Vollendung des einundzwanzigsten Lebensjah-

res, eine Frau soll nicht vor Vollendung des sechzehnten Lebensjahres eine Ehe 

eingehen.“19 

Nach der Teilung Deutschland erließ die Deutsche Demokratische Republik ein 

eigenes Familiengesetzbuch. Dadurch sollte das Familien- und Erbrecht aus dem 

Bürgerlichen Gesetzbuch Stück für Stück abgeschafft werden.20 Gemäß  

§ 5 Abs. 4 des Familiengesetzbuches der Deutschen Demokratischen Republik 

war eine Eheschließung nur zulässig, wenn beide Ehepartner das 18. Lebensjahr 

vollendet hatten.21 Im westlichen Teil von Deutschland, der Bundesrepublik 

Deutschland, wurde das Bürgerliche Gesetzbuch im Bereich des Zivilrechts bei-

behalten und gemäß dem Stand der Zeit geändert und angepasst.22 Des Weite-

ren wurde in das Grundgesetz, das am 24. Mai 1949 in Kraft trat, die Ehe in Arti-

kel 6 in den Grundrechtskatalog aufgenommen und stellt diese unter besonderen 

Schutz des Staates.23  

Artikel 6 des Grundgesetzes lautet: 

„(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ord-

nung. 

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die 

zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche 

Gemeinschaft. 

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund 

eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtig-

                                            
18 Vgl. https://www.planet-wissen.de/geschichte/nationalsozialismus/ 
nationalsozialistische_rassenlehre/pwiedienuernbergergesetze100.html, Stand 
02.02.2018, 12:43 Uhr. 
19 Vgl. http://www.verfassungen.de/de/de45-49/kr-gesetz16.htm, Stand 02.02.2018, 12:38 
Uhr. 
20 Vgl. http://www.zeitklicks.de/top-
menu/zeitstrahl/navigation/topnav/jahr/1965/familiengesetzbuch-der-ddr/, Stand 
02.02.2018, 13:04 Uhr. 
21 Vgl. http://www.verfassungen.de/de/ddr/familiengesetzbuch65.htm, Stand 02.02.2018, 
13:43 Uhr. 
22 Vgl. https://www.geobasis-bb.de/verm_bb/pdf/200s32-36.pdf, Stand 02.02.2018, 13:56 
Uhr. 
23 Vgl. https://www.bundestag.de/grundgesetz, Stand 02.02.2018, 14:18 Uhr. 
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ten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen dro-

hen. 

(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemein-

schaft. 

(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedin-

gungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Ge-

sellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.“ 

Durch den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 

Demokratischen Republik über die Herstellung der Einheit Deutschlands (Eini-

gungsvertrag) galten ab dem 31. August 1990 das Bürgerliche Gesetzbuch und 

das Grundgesetz  im gesamten wiedervereinten Deutschland.24 

3.3 Die gegenwärtige rechtliche Verankerung der Ehe in Deutschland 

Für den Begriff der Lebensgemeinschaft Ehe gibt es in Deutschland keine ein-

heitliche gesetzliche Definition, die die Bedeutung bezüglich des Sinnes und 

Zweckes einer Ehe darstellt. Aus diesem Grund steht es jedem Ehepaar frei, den 

Sinn und Zweck ihrer Ehe zu bestimmen. Obwohl es in Deutschland seit 1874 

die Unabhängigkeit der Ehe von der Kirche gibt, bleiben nach § 1588 BGB die 

kirchlichen Verpflichtungen in Ansehung der Ehe unberührt.25 

In Deutschland überwiegt das Verständnis des Konsensprinzips bezüglich der 

Eheschließung. Dies besagt, dass die Eingehung der Ehe auf freien überein-

stimmenden Willenserklärungen beider Ehepartner basiert. Des Weiteren bein-

haltet es, in Zusammenhang mit §§ 1297 BGB, 120 Abs. 3 FamFG und  

Art. 2, 6 Abs. 1 GG, das Verbot der Zwangsehe bzw. die Verhinderung einer 

Ehe.26 Das Verbot einer Zwangsehe steht häufig im Konflikt mit den im Ausland 

geschlossenen Ehen. Außerhalb von Europa ist es jedoch landläufig verbreitet, 

Ehen zu arrangieren und gegebenenfalls mit Zwang durchzusetzen. Die Ehe ist 

außerdem auf Lebenszeit angelegt und grundsätzlich unauflösbar. Die Unauflös-

barkeit der Ehe gilt jedoch nicht absolut gemäß §§ 1311 S. 2,  

1353 Abs. 1 S. 1 und 1564 BGB. § 1353 Abs. 1 S. 2 BGB beinhaltet, dass die 

Ehepartner einander in der ehelichen Lebensgemeinschaft verpflichtet sind und 

zudem füreinander Verantwortung tragen.27 Abgeleitet aus Art. 3 Abs. 2 GG ge-

hört auch dazu, dass die Lebensgemeinschaft Ehe geprägt ist von Partnerschaft 

                                            
24 Vgl. https://www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/BJNR208890990.html, Stand 
02.02.2018 14:36 Uhr. 
25 Vgl. Blank, Theodor: Repetitorium Iuris – Familienrecht I: Eherecht. S. 11. 
26 Vgl. Schlüter, Wilfried: BGB-Familienrecht. 14. Aufl. S. 11. 
27 Vgl. Hemmer; Wüst; Grieger: Basics Zivilrecht Band 3: Familien- und Erbrecht. 7. Aufl. 
S. 5. 
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und Gleichberechtigung.28 Das Verständnis von Partnerschaft und Gleichberech-

tigung von Mann und Frau in einer Ehe ist jedoch verschieden. Diese unter-

schiedlichen Vorstellungen haben großes Konfliktpotenziel für eine heterogene, 

multikulturelle Gesellschaft. 

In Deutschland hat sich das Konzept der obligatorischen Zivilehe durchgesetzt. 

Das bedeutet, dass die Ehe gemäß § 1310 Abs. 1 S. 1 BGB nur in Anwesenheit 

eines Standesbeamten geschlossen werden kann. Durch eine kirchliche Trauung 

erlangt das Ehepaar in Deutschland nicht den rechtlichen Status eines Ehepaa-

res. Wer auf eine kirchliche Eheschließung Wert legt, muss zusätzlich zu der 

standesamtlichen Eheschließung eine kirchliche Trauung durchführen. Laut dem 

Personenstandsgesetz muss jedoch die standesamtliche Eheschließung vor der 

kirchlichen Eheschließung stattfinden. In einigen Ländern wird existiert die Form 

der fakultativen Eheschließung. Dabei ist es dem Brautpaar freigestellt, ob die 

Ehe kirchlich oder standesamtlich geschlossen werden soll. Obwohl diese Form 

rechtlich gesehen für Deutschland nicht von Bedeutung ist, gibt es durch die Mig-

ration Kulturen, die diese Form der Eheschließung weiterhin in Deutschland aus-

üben. Somit ist es auch in Deutschland möglich, dass Minderjährige ohne Bei-

sein eines Standesbeamten verheiratet werden können.29  

3.3.1 Eheverbote 

Da die Ehe in Deutschland von Art. 6 GG geschützt wird, hat der Gesetzgeber 

nur einen sehr geringen Spielraum in die Ehe und die Eheschließung einzugrei-

fen.30 Jeder Eingriff in die Eheschließungsfreiheit nach Art. 6 GG setzt einen un-

umstößlichen Grund voraus.  

Eheverbote waren im Mittelalter noch an der Tagesordnung um die Eheschlie-

ßungsfreiheit einzuengen. Von Seiten der Kirche gab es zahlreiche Verbote, die 

später durch weitere, vom Staat erlassene, Eheverbote ergänzt wurden. Die 

Eheschließungsfreiheit wurde somit fast gänzlich aufgehoben und es wurden 

vorrangig Zweckehen aus wirtschaftlichen und finanziellen Gründen geschlos-

sen. Erst durch die Gedanken der Aufklärung im 18. Jahrhundert kam das Be-

dürfnis der Eheschließungsfreiheit wieder auf. Die bestehenden Eheverbote wur-

den größtenteils abgebaut, wodurch die Wahl des Ehepartners der persönlichen 

Freiheit unterlag.31 

                                            
28 Vgl. Schlüter, Wilfried: BGB-Familienrecht. 14. Aufl. S. 12. 
29 Vgl. Blank, Theodor: Repetitorium Iuris – Familienrecht I: Eherecht. S. 12. 
30 Vgl. Schlüter, Wilfried: BGB-Familienrecht. 14. Aufl. S. 17. 
31 Vgl. Blank, Theodor: Repetitorium Iuris – Familienrecht I: Eherecht. S. 20. 
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Diese errungene Freiheit wurde während des nationalsozialistischen Regimes in 

Deutschland wieder ausgehöhlt. Die Nürnberger Gesetze, die am  

15. September 1935 erlassen wurden, schränkten die Eheschließungsfreiheit 

erneut ein. Neben den Nürnberger Gesetzen galt während der Zeit des National-

sozialismus das Gesetz zur Vereinheitlichung des Rechts der Eheschließung und 

der Ehescheidung im Lande Österreich und im übrigen Reichsgebiet, welches 

am 06. Juli 1938 in Kraft getreten ist.32 Dieses Gesetz regelte in § 1, dass es ver-

boten war, dass ein Mann vor Vollendung des 21. Lebensjahres heiratete, wobei 

eine Frau schon mit Vollendung des 16. Lebensjahres die Ehemündigkeit erreicht 

hatte. Von dieser Regelung konnte unter bestimmten Voraussetzungen abgewi-

chen werden, dessen ungeachtet musste der Mann das 18. Lebensjahr vollendet 

haben.33 Nach der Kapitulation des nationalsozialistischen Regimes in Deutsch-

land wurden jedoch die Nürnberger Gesetze und die dadurch bestehenden Ehe-

verbote aufgehoben.34 Das Ehemündigkeitsalter wurde jedoch in das neue, bis 

zum 1. Juli 1998 geltende, Ehegesetz übernommen.35 Dieses beinhaltete bei-

spielsweise konkrete Inhalte über Eheverbote und Ehebruch. Mit der Aufhebung 

des Ehegesetzes entfielen diese Verbote. 1976 gab es das Erste Gesetz zur Re-

form des Ehe- und Familienrechts (1. EheRG), das viele neue Regelungen für 

den Bereich des Ehe- und Scheidungsrechts umfasste. Dadurch entfielen viele 

Eheverbote. Durch die endgültige Aufhebung des Ehegesetzes 1988 verringerte 

sich die Zahl der Eheverbote weiter.36  

Die noch bestehenden Eheverbote richten sich ausschließlich nach den  

§§ 1306 - 1308 BGB. Es ist jedoch zu unterscheiden zwischen den Eheverboten 

nach §§ 1306, 1307 BGB und dem Eheverbot nach § 1308 BGB.  

3.3.1.1 Eheverbot nach §§ 1306, 1307 BGB 

Gemäß § 1306 BGB darf eine Ehe nicht geschlossen werden, wenn zwischen 

einer der Personen, die die Ehe eingehen will, und einer dritten Person bereits 

eine Ehe besteht. In Deutschland ist somit Bigamie verboten. Zudem ist Bigamie 

nach § 172 StGB strafbar. Ist ein Ehegatte im Ausland bereits mit mehreren Per-

sonen die Ehe eingegangen, wird in Deutschland nur die erste Ehe rechtlich an-

erkannt. Für die Anerkennung der zweiten Ehe bedarf es einer Auflösung der 

                                            
32 Vgl. http://d-a-s-h.org/dossier/13/02_geschichte.html, Stand 07.02.2018, 8:52 Uhr. 
33 Vgl. https://www.jku.at/kanonistik/content/e95782/e95785/e95786/e95794/e104396/ 
e103374/Ehegesetz1938.pdf, Stand 07.02.2018, 9:09 Uhr. 
34 Vgl. http://d-a-s-h.org/dossier/13/02_geschichte.html, Stand 07.02.2018, 8:52 Uhr. 
35 Vgl. https://www.rechtsportal.de/Rechtsprechung/Gesetze/Gesetze/Familienrecht/ 
Ehegesetz, Stand 07.02.2018, 10:43 Uhr. 
36 Vgl. Schlüter, Wilfried: BGB-Familienrecht. 14. Aufl. S. 17. 
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ersten Ehe.37 Durch die Flüchtlingskrise in den Jahren 2015/2016 wurde dieses 

Eheverbot in Deutschland präsent. Wiederholt traten Fälle auf, in denen ein 

Mann mehrere Frauen geehelicht hatte.38 

Ein weiteres Eheverbot ist in § 1307 BGB geregelt. Eine Ehe darf nicht zwischen 

Personen geschlossen werden, die in gerader Linie miteinander verwandt oder 

Geschwister sind. Eine unter solchen Bedingungen geschlossene Ehe kann ge-

mäß § 1314 Abs. 1 BGB aufgehoben werden.  

Bei den Eheverboten nach §§ 1306 und 1307 BGB gibt es kein Ermessen. Diese 

Ehen dürfen nicht geschlossen und müssen aufgehoben werden. 

3.3.1.2 Eheverbot nach § 1308 BGB 

Eine Ehe, die gegen § 1308 verstößt, „soll“ dagegen nur im Regelfall aufgehoben 

werden. Bei atypischen Fällen jedoch kann auch anders entschieden werden. 

Grundsätzlich soll jedoch auch bei adoptierten Kindern das Eheverbot nach  

§ 1307 BGB gelten. Ein adoptiertes Kind soll somit ebenfalls keine Ehe mit einem 

Verwandten in gerader Linie eingehen. Nach § 1308 Abs. 2 BGB kann ein Ge-

richt auf Antrag eine Befreiung von dieser Vorschrift erteilen, wenn zwischen dem 

Antragsteller und dem künftigen Ehegatten eine Verwandtschaft in der Seitenlinie 

besteht.39 

Wurde eine Ehe unter Nichtbeachtung des § 1308 BGB geschlossen, hat das für 

den  Bestand der Ehe keine Folgen. An einer solchen Eheschließung darf jedoch 

kein Standesbeamter mitwirken. Eine geschlossene Ehe, die gegen das Ehever-

bot nach § 1308 BGB verstößt, hat dennoch Bestand.40 

3.3.2 Die fehlerhafte Ehe 

Eine Ehe kann entweder durch Scheidung oder durch Aufhebung aufgelöst wer-

den.  

Im Ehegesetz, das im Jahre 1998 aufgehoben wurde, wurde zwischen der 

Nichtehe, der Nichtigkeit einer Ehe und der Eheaufhebung unterschieden. Mit der 

Außerkraftsetzung des Ehegesetzes wurde in Deutschland die Aufhebung als 

einziger Weg zur Auflösung einer fehlerhaften Ehe gesetzlich verankert.41 

                                            
37 Vgl. Blank, Theodor: Repetitorium Iuris – Familienrecht I: Eherecht., S. 21. 
38 Vgl. https://www.focus.de/politik/deutschland/fluechtlinge-debatte-um-zweitfrau-
anzeige-gegen-pinneberger-landrat_id_8410632.html, Stand 02.02.2018, 9.32 Uhr. 
39 Vgl. Blank, Theodor: Repetitorium Iuris – Familienrecht I: Eherecht. S. 22. 
40 Vgl. Blank, Theodor: Repetitorium Iuris – Familienrecht I: Eherecht. S. 22. 
41 Vgl. Schlüter, Wilfried: BGB-Familienrecht. 14. Aufl. S. 23. 
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Durch eine Aufhebung einer Ehe verliert diese ihre Rechtkraft für die Zukunft 

gemäß § 1313 BGB. § 1314 BGB listet die möglichen Gründe für die Aufhebung 

einer Ehe auf. Die Folgen einer Aufhebung einer Ehe richten sich nach  

§ 1318 Abs. 2 bis 4 BGB.42 

                                            
42 Vgl. Schlüter, Wilfried: BGB-Familienrecht. 14. Aufl. S. 28. 
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4 Gesetzesänderungen 

4.1 Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen 

Im Jahr 2017 kam es zu bedeutsamen Änderungen im Bürgerlichen Gesetzbuch 

im Bereich des Familienrechts. Seit dem 1. Oktober 2017 haben gleichge-

schlechtliche Paare in Deutschland das Recht zu heiraten und somit eine Ehe zu 

schließen. Des Weiteren traten im Juli 2017 zur Bekämpfung von Kinderehen 

weitere geänderte Paragraphen in Kraft. Das Ziel der Änderungen ist es, Ehe-

schließungen von  Minderjährigen zu untersagen. Die Ehe soll ausschließlich 

volljährigen Menschen vorbehalten werden. 

Heiko Maas, Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, sieht diese 

Gesetzesänderungen zum Schutz der Minderjährigen für notwendig, denn „Kin-

der gehören nicht vor das Standesamt und auch nicht an den Traualtar. Eine 

Verschärfung der derzeitigen Rechtslage ist insbesondere mit Blick auf im Aus-

land geschlossene Ehen erforderlich. Es sind vermehrt Minderjährige nach 

Deutschland geflüchtet, die bereits verheiratet sind. Betroffen sind auch Minder-

jährige, die noch nicht einmal 16 Jahre alt sind. Wir dürfen keine Ehen dulden, 

die Minderjährige in ihrer Entwicklung beschädigen.“43 

Ein besonderes Augenmerk wurde bei der Gesetzesänderung auf im Ausland 

geschlossene Ehen gelegt. Aufgrund der Flüchtlingskrise ab dem Jahr 2015 sind 

viele verheiratete Minderjährige in Deutschland eingereist. Durch die Gesetzes-

änderung sollen diese Minderjährigen im Sinne des Kindeswohls schneller und 

umfassender geschützt werden können. Im Ausland geschlossene Ehen von 

Minderjährigen zwischen 16 und 18 Jahren sollen in Deutschland durch das  

Familiengericht aufgehoben werden. Ehen von Kindern, die das 16. Lebensjahr 

noch nicht vollendet haben, werden ohne Prüfung für unwirksam erklärt. Verhei-

ratete minderjährige Flüchtlinge werden von den zuständigen Jugendämtern, 

getrennt von ihrem Ehepartner, in Obhut genommen.44 

4.2 Inhalte weiterer Gesetzesänderungen 

Der Deutsche Bundestag hat zur Bekämpfung von Kinderehen Änderungen im 

Eheschließungs- und Eheaufhebungsrecht, des Asyl- und Aufenthaltsrechts so-

                                            
43 https://www.bmjv.de/SharedDocs/Zitate/DE/2017/040517_Kinderehen.html; 
jsessionid=F29BFA948CEB263201D0D1B1FF7C6902.1_cid324?nn=6704238, Stand 
03.02.2018, 13:46 Uhr. 
44 Vgl. https://www.bmjv.de/SharedDocs/Zitate/DE/2017/040517_Kinderehen.html; 
jsessionid=F29BFA948CEB263201D0D1B1FF7C6902.1_cid324?nn=6704238, Stand 
03.02.2018, 13:46 Uhr. 
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wie des Kinder- und Jugendhilferechts beschlossen.45 Die Gesetzesänderungen 

wurden im Bundesgesetzblatt Jahrgang 2017 Teil I Nr. 48, das am 21 Juli 2017 

in Bonn ausgegeben wurde, unter dem Titel „Gesetz zur Bekämpfung von Kin-

derehen“ veröffentlicht.46  

4.2.1 Änderungen im Bürgerlichen Gesetzbuch und im Einführungsgesetz 

zum Bürgerlichen Gesetzbuche  

Im Familienrecht (§§ 1297 - 1921) des Bürgerlichen Gesetzbuches fanden im 

Abschnitt 1 Bürgerliche Ehe (§§ 1297 - 1588) unter dem Titel 2 Eingehung der 

Ehe (§§ 1303 - 1312) weitreichende Gesetzesänderungen statt. 

Gemäß § 1303 des BGBs darf nun eine Ehe nur mit Eintritt der Volljährigkeit ein-

gegangen werden. Das Ehemündigkeitsalter wurde somit von 16 Jahre auf  

18 Jahre angehoben. Nach § 1310 S. 3 BGB haben Standesbeamte die Pflicht, 

ihre Mitwirkung bei der Eheschließung zu verweigern, wenn die Ehe nach  

Art. 13 Abs. 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch unwirk-

sam wäre oder aufgehoben werden könnte.  

Art. 13 Abs. 3 des EGBGB besagt: 

 „(3) Unterliegt die Ehemündigkeit eines Verlobten nach Absatz 1 ausländischem 

Recht, ist die Ehe nach deutschem Recht  

1. unwirksam, wenn der Verlobte im Zeitpunkt der Eheschließung das 16. Le-

bensjahr nicht vollendet hatte, und 

2. aufhebbar, wenn der Verlobte im Zeitpunkt der Eheschließung das 16., aber 

nicht das 18. Lebensjahr vollendet hatte.“ 

Gemäß § 1314 Abs. 1 Nr. 1 BGB kann eine Ehe aufgehoben werden, wenn sie 

entgegen § 1303 S. 1 BGB, d.h. vor Eintritt der Volljährigkeit, geschlossen wurde. 

Wenn der minderjährige Ehepartner nach Erreichen der Volljährigkeit bestätigt, 

dass er die Ehe fortführen will, kann auf eine Aufhebung der Ehe verzichtet wer-

den (§ 1315 Abs. 1 S. 1 Nr. 1a BGB).  Ebenso kann in Fällen, in denen die Auf-

hebung der Ehe eine so schwere Härte für den Minderjährigen bedeuten würde, 

von der Aufhebung abgesehen werden (§ 1315 Abs. 1 S. 1 Nr. 1b BGB). Nach  

§ 1316 Abs. 3 S. 2 BGB ist es die Aufgabe der Behörde, den Antrag auf Aufhe-

bung der Ehe zu stellen, wenn gegen § 1303 S. 1 BGB verstoßen wurde, es sei 

                                            
45 Vgl. https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2017/06022017_BT_Kinderehen.html, 
Stand 03.02.2018, 13:58 Uhr. 
46 Vgl. https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_ 
id%3D%27bgbl117s2429.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl
117s2429.pdf%27%5D__1520499935216, Stand 03.02.2018, 14:00 Uhr. 



 21

denn, der minderjährige Ehegatte hat inzwischen die Volljährigkeit erreicht und 

bestätigt, dass er die Ehe fortführen will.  

4.2.2 Änderungen im Personenstandsgesetz  

Desweiteren wurde dem § 11 des Personenstandsgesetzes ein Absatz 2 hinzu-

gefügt, der insbesondere auf religiöse und traditionelle Handlungen eingeht, die 

einer Eheschließung nahekommen. Diese Handlungen sind verboten, solange 

Minderjährige von diesen Bindungen betroffen sind. Ebenso gilt dieses Verbot für 

Verträge, die mit dem Hintergrund einer dauerhaften Bindung zwischen zwei 

Personen, abgeschlossen werden. 

Gemäß § 11 Abs. 2 S. 3 PStG richten die Verboten gegen Personen, die  

1. „als Geistliche eine solche Handlung vornehmen oder hieran mitwirken, 

2. als Sorgeberechtigte eines Minderjährigen eine solche Handlung veranlassen, 

3. als Volljährige oder Beauftragte einem Vertrag zustimmen, der eine der Ehe 

vergleichbare dauerhafte Bindung begründet, oder 

4. als anwesende Personen eine solche Handlung bezeugen, soweit ihre Mitwir-

kung für die Gültigkeit der Handlung nach religiösen Vorschriften, den traditio-

nellen Vorstellungen oder dem Heimatrecht eines der Bindungswilligen als er-

forderlich angesehen wird.“ 

Wer gegen die Anweisungen aus § 11 Abs. 2 PStG handelt, handelt gemäß  

§ 70 Abs. 1 PStG ordnungswidrig und kann nach Abs. 3 mit einer Geldbuße bis 

zu fünftausend Euro geahndet werden.  

4.2.3 Änderungen im Asylgesetz  

Zur Bekämpfung von Kinderehen kam es auch im Ausländerrecht zu Gesetzes-

änderungen. Das Ausländerrecht ist insbesondere betroffen, da es in vielen Län-

dern nicht unüblich ist, dass Kinder vor Vollendung ihres 18. Lebensjahres heira-

ten. 

Dem § 26 Abs. 1 des AsylG wurde der Satz 2 angefügt, der besagt, dass es 

durch die Aufhebung der Ehe mit einem Minderjährigen für den Minderjährigen 

zu keinen rechtlichen Nachteilen kommen darf. Wenn die Ehe im Herkunftsland 

geschlossen wurde und rechtmäßig anerkannt ist, kann der minderjährige Ehe-

gatte Familienasyl in Deutschland gewährleistet bekommen.  

Hat der minderjährige Ehepartner bereits eine Schutzposition im Sinne des Fami-

lienasyls erhalten, soll diese trotz der Aufhebung der Ehe Bestand haben. 
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4.2.4 Änderungen im Aufenthaltsgesetz 

Durch die Anhebung des Heiratsalters auf 18 Jahre ist auch das Nachzugsalter 

für Ehegatten von Ausländern, die einen Aufenthaltstitel nach  

§§ 19 bis 21 AufenthG haben, angehoben wurden. Ausnahme hierfür bildet eine 

Aufenthaltserlaubnis nach § 38a AufenthG. Diese Aufenthaltserlaubnis setzt vo-

raus, dass der Ausländer bereits in einem anderen Mitgliedstaat der  

Europäischen Union eine Berechtigung für einen längerfristigen Aufenthalt be-

sitzt. In diesem Fall ist von dem notwendigen Nachzugsalter der Ehegatten von 

18 Jahren abzusehen, wenn die eheliche Lebensgemeinschaft bereits in einem 

anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union gelebt wurde. 

Dem § 31 Abs. 2 S. 2 AufenthG wird hinzugefügt, dass bei dem eigenständigen 

Aufenthaltsrecht von minderjährigen Ehegatten von der dreijährigen Ehebe-

standszeit abgesehen werden kann, wenn die Ehe nach deutschem Recht auf-

gehoben wurde.  

§ 54 Abs. 2 AufenthG wird durch eine Nummer 6 erweitert. Es besteht somit ein 

weiteres schwerwiegendes Ausweisungsinteresse, wenn eine andere Person zur 

Eheschließung genötigt oder dies versucht wird. Des Weiteren liegt ein schwer-

wiegender Verstoß vor, wenn wiederholt entgegen des  

§ 11 Abs. 2 S. 1 und 2 PStG gehandelt wird. Ebenso liegt ein schwerwiegender 

Verstoß vor, sobald eine Person beteiligt ist, die das 16. Lebensjahr noch nicht 

vollendet hat. 

4.2.5 Änderungen im Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in 

den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

Dem § 98 FamFG wird ein neuer Absatz 2 hinzugefügt. Dieser regelt die Zustän-

digkeiten der Gerichte für das Eheaufhebungsverfahren nach  

Art. 13 Abs. 3 Nr. 2 EGBGB. Demnach sind die deutschen Gerichte auch zu-

ständig, „wenn der Ehegatte, der im Zeitpunkt der Eheschließung das 16., aber 

nicht das 18. Lebensjahr vollendet hatte, seinen Aufenthalt im Inland hat.“ 

Nach § 122 Nr. 6 FamFG wird eine weitere örtliche Zuständigkeit geschaffen, 

wenn der Antragsteller noch keinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Zu-

ständig sind nach Nummer 6 die Gerichte, in dessen Bezirk der Ehegatte, der im 

Alter zwischen 16 und 18 ist, seinen Aufenthalt hat. 

Des Weiteren wird der § 129a FamFG eingefügt. Der § 129a FamFG regelt das 

Vorrang- und Beschleunigungsgebot für das Verfahren zur Aufhebung einer Ehe 

aufgrund der Eheunmündigkeit eines Ehegatten. Die Verfahrenskosten dürfen 
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außerdem gemäß § 132 FamFG nicht dem minderjährigen Ehegatten auferlegt 

werden.  

4.2.6 Änderungen im SGB VIII 

Im Achten Buch des Sozialgesetzbuches wird dem § 42a Abs. 1 folgender Satz 

angehängt: 

„Ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher ist grundsätzlich 

dann als unbegleitet zu betrachten, wenn die Einreise nicht in Begleitung eines 

Personensorgeberechtigten oder Erziehungsberechtigten erfolgt; dies gilt auch, 

wenn das Kind oder der Jugendliche verheiratet ist.“ 

Diese Vorschrift entspricht auch dem derzeitigen behördlichen Handeln. Es soll 

das Kindeswohl geschützt werden, noch bevor festgestellt werden kann, welches 

Alter und Identität die Minderjährigen besitzen und ob die im Ausland geschlos-

senen Ehen von Minderjährigen wirksam sind.  

4.2.7 Evaluierung 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, das Bundesminis-

terium des Innern und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 

Jugend sollen jeweils zugeschnitten auf ihr Ressort die Anwendungspraxis der 

neuen Regelungen innerhalb von drei Jahren prüfen. 
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5 UN- Kinderrechtskonvention 

Die Konvention über die Rechte des Kindes, auch genannt  

UN-Kinderrechtskonvention, trat am 05. April 1992 in Deutschland in Kraft.47 

Weltweit haben alle Staaten, außer den USA, die UN-Kinderrechtskonvention 

ratifiziert. Die Ratifizierung verpflichtet die Staaten dazu, immer auf das Kindes-

wohl bedacht zu sein.48 Infolgedessen hat sich auch Deutschland dazu verpflich-

tet, die Rechte zum Schutze der Kinder bei jedem staatlichen Handeln zu be-

rücksichtigen.  

Die UN-Kinderrechtskonvention orientiert sich an den die vier Grundprinzipien: 

dem Recht auf Gleichbehandlung, das Kindeswohl hat Vorrang, das Recht auf 

Leben und die persönliche Entwicklung und die Achtung vor der Meinung und 

dem Willen des Kindes. Diese Grundprinzipien zeigen, dass jedes Kind auf die-

ser Welt Recht auf Leben, Bildung, Schutz vor Gewalt und ein Recht auf Gehör 

hat. Die  Rechte der UN-Kinderrechtskonvention lassen sich differenzieren nach 

den Kategorien der Versorgungsrechte, der Schutzrechte und der Beteiligungs-

rechte.49  

5.1 Ausgewählte Artikel der UN-Kinderrechtskonvention 

Die UN-Kinderrechtskonvention beinhaltet 54 Artikel, die dem Schutz der Kinder 

dienen sollen. 

Art. 3 der UN-Kinderrechtskonvention geht insbesondere auf das Wohl des Kin-

des ein. Er verlangt von den Vertragsstaaten, dass sie bei jeder Maßnahme, 

auch bei einer Gesetzesänderung, das Kindeswohl berücksichtigen. Es war so-

mit die Pflicht der Bundesregierung in Deutschland das Kindeswohl mit in die 

neue Gesetzlage zur Bekämpfung von Kinderehen einzubeziehen. Bundesjus-

tizminister Heiko Maas betonte bei dem Gesetzesverfahren die Bedeutung des 

Kindeswohls für eine solche neue Regelung. Die Vertragsstaaten besitzen nach 

Art. 18 der UN-Kinderrechtskonvention die Verantwortung das Kindeswohl si-

cherzustellen. 

Minderjährige Verheiratete zwischen 16 und 18 Jahren haben nach der neuen 

Gesetzeslage die Möglichkeit sich zu einer Aufhebung der Ehe zu äußern. Ihr 

                                            
47 Vgl. http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/menschenrechtsinstrumente/vereinte-
nationen/menschenrechtsabkommen/kinderrechtskonvention-crc/umsetzung-in-
deutschland/, Stand 05.03.2018, 10:43 Uhr. 
48 Vgl. https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte, Stand 05.03.2018, 
11:15 Uhr. 
49 Vgl. https://www.unicef.de/informieren/ueber-uns/fuer-kinderrechte, Stand 05.03.2018, 
11:15 Uhr. 
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Wille findet somit dem Alter und der Reife des Kindes entsprechend Berücksich-

tigung wie Art. 12 der UN-Kinderrechtskonvention verlangt. 

Das Verbot von Kinderehen soll vorrangig Minderjährige vor Gewalt und sexuel-

len Missbrauch schützen. Art. 19 und Art. 34 der UN-Kinderrechtskonvention 

verlangen ein solches Handeln von den Mitgliedsstaaten.  

Insbesondere Flüchtlingskindern soll nach Art. 22 der UN-

Kinderrechtskonvention angemessener Schutz und humanitäre Hilfe gewährt 

werden. Dies beinhaltet jedoch auch für den Mitgliedsstaat die individuelle Situa-

tion des Kindes zu betrachten und keine pauschalierten Entscheidungen zu tref-

fen. 

Durch die Eheschließung in jungen Jahren erhöht sich Wahrscheinlichkeit einer 

Schwangerschaft. Eine Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes sind meist 

die Ursachen für einen frühzeitigen Schulabbruch. Die Kinder werden in ihrem 

Recht auf Bildung nach Art. 28 und Art. 29 der UN-Kinderrechtskonvention durch 

die familiäre Situation und den Druck eingeschränkt. Die gesetzliche Neurege-

lung soll den Anspruch eines jeden Kindes auf eine angemessene Bildung wah-

ren. 

5.2 Übereinstimmung der neuen Rechtslage zur Bekämpfung von Kinder-

ehen in Deutschland mit der UN-Kinderrechtskonvention 

Ob die neue Gesetzeslage im Einklang mit der UN-Kinderrechtskonvention erar-

beitet worden ist, ist strittig. Dominik Bär vom Deutschen Institut für Menschen-

rechte betonte in seiner Stellungnahme, dass der vorliegende Gesetzesentwurf 

„nicht im Einklang mit der UN-Kinderrechts-Konvention“ stehe. Die Aufhebung 

einer Ehe sollte eine Einzelfallprüfung voraussetzen.50 Die  

UN-Kinderrechtskonvention enthält jedoch keine Empfehlung, ab welchen Alter 

Kinder als heiratsfähig anerkannt werden können. Deutschland hat die Ehemün-

digkeit auf 18 Jahre festgelegt. Bei einer Aufhebung einer Ehe mit einem minder-

jährigen Ehegatten kann jedoch die Situation eintreten, dass der Kindeswille 

nach Art. 12 der UN-Kinderrechtskonvention nicht ausreichend berücksichtigt 

wird. Doch letztendlich hat die Bundesregierung entschieden, dass die Rechte 

auf Bildung, Schutz vor Gewalt und sexuellen Missbrauch überwiegen. Aus die-

sem Grund ist vereinbart worden, durch eine neue Gesetzesregelung zur Be-

kämpfung von Kinderehen, das Risiko einer Kindeswohlgefährdung zu minimie-

ren.  

                                            
50 Vgl. https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/kw20-pa-recht-
kinderehe/506500, Stand 05.03.2018, 13:00 Uhr. 
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6 Die Scharia 

Neben der Betrachtung der UN-Kinderrechtskonvention war es notwendig, sich 

bei dem Verfahren zur neuen Gesetzeslage in Deutschland auch mit der Scharia 

auseinanderzusetzen. Die Mehrheit der betroffenen Minderjährigen hat Migrati-

onshintergrund. Demnach ist es unumgänglich, sich mit der Kultur und dem 

Recht des Herkunftslandes zu beschäftigen, um die Beweggründe einer Ehe im 

Kindesalter nachvollziehen zu können. 

„Das Ehe- und Familienrecht gilt als Kern des islamischen Gesetzes, der Scharia. 

Mit wenigen Ausnahmen ist die Scharia heute in allen islamischen Ländern, aber 

auch in Teilen von Afrika und Südostasien, eine wesentliche oder sogar die ein-

zige Grundlage des Personenstandsrechts und damit der Rechtsprechung in 

Zivilprozessen.“51 

Die Scharia hat als Grundlage den Koran, Überlieferungen und die Auslegung 

durch frühislamische Theologen. Der Koran hat bereits in den ersten Jahrhunder-

ten, seit der Entstehung des Islams, Einzug in die Rechtsprechung erhalten. Die 

Überlieferungen über Mohammed und seine Gefährten sind ebenfalls verbindlich 

für die Rechtsprechung. Der Koran bedarf jedoch einer praktischen Auslegung 

durch Theologen, um die Anweisungen der Überlieferungen und des Korans in 

die Rechtsprechung eingliedern zu können. Doch durch die verschiedenen Aus-

legungen von unterschiedlichen Theologen gibt es auch keine feste Gesetz-

gebung.52 

Durch die Einreise von tausenden Flüchtlingen, die aus islamischen Staaten 

stammen, musste sich die deutsche Justiz mit der Scharia befassen. Insbeson-

dere die Vorgehensweise mit verheirateten Minderjährigen setzt eine Auseinan-

dersetzung mit der Scharia voraus, denn oftmals wurden die Ehen auf Grundlage 

der Scharia geschlossen. 

„Die islamische Theologie betrachtet die Scharia als vollkommene Ordnung, die 

Frieden und Gerechtigkeit schafft. Sie gilt als Ordnung Gottes und darf daher 

prinzipiell nicht durch menschliche Gesetze ersetzt werden.“53 Die Aufhebung 

einer Ehe von Minderjährigen ist in der Scharia nicht vorgesehen. Im traditionel-

len Leben nach der Scharia ist es üblich, dass Mädchen mit Eintritt der Pubertät 

als heiratsfähig anerkannt werden. Dieses niedrige Ehemündigkeitsalter wird 

                                            
51 https://www.igfm.de/frauen-unter-der-scharia/, Stand 26.02.2018, 10.30 Uhr. 
52 Vgl. https://www.igfm.de/themen/scharia/allgemeine-infos/die-scharia-eine-
einfuehrung/ 26.02.2018, 11:45 Uhr. 
53 https://www.igfm.de/themen/scharia/allgemeine-infos/die-scharia-eine-einfuehrung/, 
Stand 26.02.2018, 11:45 Uhr. 
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davon abgeleitet, dass auch die zentrale Figur im islamischen Glauben, der Pro-

phet Mohammed, mit der neunjährigen Aisha verheiratet war. In aller Regel wer-

den auch die Mädchen nicht in die Wahl des Ehemannes einbezogen. Laut der 

Scharia ist es nicht notwendig, dass die Frau den Ehevertrag unterschreibt, da 

sie nicht für sich selbst handlungsberechtigt ist, sondern einen männlichen Ver-

treter benötigt.54 

Die Unterordnung der Frau gegenüber dem Mann ist im Koran verankert und 

somit auch in der Scharia wiederauffindbar. Im Islam ist die Ansicht weit verbrei-

tet, dass von Natur aus Männer, im Vergleich zu Frauen, ihrem Verstand folgen, 

während Frauen unter der Herrschaft ihrer Gefühlswelt stehen.55  

Muslimische Frauen sind nicht selten der häuslichen Gewalt und des Zwanges 

des Ehegatten ausgesetzt. Dabei wird sich auf den sogenannten 

„Züchtigungsvers“ im Koran berufen, der es den Männern gestattet, durch Gewalt 

den häuslichen Frieden wieder herzustellen. In Sure 4,34 des Korans steht: "Und 

wenn ihr fürchtet, dass (irgendwelche) Frauen sich auflehnen, dann vermahnt 

sie, meidet sie im Ehebett und schlagt sie!" Diese Sure wird häufig als  

Legitimation für Gewalt gegenüber Frauen angesehen, wohingegen der Koran 

Schläge nur als letztes Mittel zur Erziehung ansieht. Des Weiteren betont der 

Koran an anderen Stellen, dass Männer ihre Frauen gut behandeln sollen.56 

Eine Scheidung nach der Scharia, die vom Ehegatten angestrebt wird,  setzt die 

dreimalige Aussprache der Verstoßungsformel „Ich verstoße Dich“ gegenüber 

der Ehefrau voraus. Eine Frau dagegen muss, um sich von ihrem Ehemann 

scheiden zu lassen, in einem Gerichtsprozess Gründe und Beweise für die 

Scheidung nachvollziehbar darlegen. Die Frau muss jedoch damit rechnen, dass 

sie durch die Scheidung ins soziale Abseits gerät und der Lebensunterhalt nicht 

mehr gesichert ist. Auch ist es nach der Scharia üblich, dass die aus der Ehe 

hervorgegangenen Kinder nach der Scheidung bei dem Mann verbleiben, wenn 

sie aus dem Kleinkindalter herausgewachsen sind.57  

                                            
54 Vgl. https://www.igfm.de/frauen-unter-der-scharia/, Stand 26.02.2018, 10:30 Uhr. 
55 Vgl. https://www.igfm.de/frauen-unter-der-scharia/, Stand 26.02.2018, 10:30 Uhr. 
56 Vgl. https://www.igfm.de/frauen-unter-der-scharia/, Stand 26.02.2018, 10:30 Uhr.  
57 Vgl. https://www.igfm.de/frauen-unter-der-scharia/, Stand 26.02.2018, 10:30 Uhr.  
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7 Vereinbarkeit der neuen Rechtslage mit dem Kindeswohl  

Das Gesetz zum Verbot von Kinderehen in Deutschland wurde zum Wohle und 

Schutze der Kinder erlassen.58 Doch ist es fraglich, ob das Verbot der Kinder-

ehen in Deutschland vollumfänglich dem Wohl der Kinder dient. Das Verfahren 

zur neuen Gesetzeslage war sehr konfliktbehaftet, inwieweit insbesondere das 

Kindeswohl durch die neue Gesetzeslage geschützt werden kann.  

7.1 Bisherige Rechtslage und Praxis in Deutschland 

Bis Juli 2017 gab es in Deutschland kein einheitliches Praxishandeln im Falle 

einer Kinderehe. Da es sich bei den betroffenen Kindern häufig um Ausländer 

handelt, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, war man sich 

nicht sicher, wie verfahren werden soll.  

Oftmals wurden die Minderjährigen, in der Regel junge Mädchen, nach der Ein-

reise in Deutschland von ihren Ehemännern getrennt in Obhut genommen. Die 

zuständigen Jugendämter wurden als Vormünder bestimmt.59  

Dieses Vorgehen beinhaltete Konfliktpotential für die Beteiligten. Auch das Ober-

landesgericht in Bamberg musste sich mit dieser Problematik auseinanderset-

zen.  

7.1.1 Urteil Oberlandesgericht Bamberg  

Nachdem ein syrischer Staatsbürger, der seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 

Deutschland hat, gegen die Inobhutnahme seiner minderjährigen Frau geklagt 

hatte, kam das Oberlandesgericht Bamberg am 15. Februar 2016 zu einem Be-

schluss, der unter Aktenzeichen 2 UF 58/16 zu finden ist.  

Der Titel des Urteils lautet: „Wirksamkeit der in Syrien geschlossenen Ehe einer 

zum Eheschließungszeitpunkt 14-Jährigen mit einem Volljährigen“. 

Die Leitsätze des Urteils beinhalten, dass dem minderjährigen Verheirateten be-

stellten Vormund keine Entscheidungsbefugnis für den Minderjährigen zusteht. 

Dies gilt insbesondere auch dann, wenn die Ehe des minderjährigen Beteiligten 

im Ausland geschlossen wurde und nach der Rechtslage des Herkunftsstaates 

wirksam ist. Wenn eine Ehe im Herkunftsstaat, in diesem Fall Syrien, wirksam ist, 

endet die elterliche Sorge mit der Eheschließung. Des Weiteren ist eine Ehe 

auch in Deutschland als wirksam anzuerkennen, wenn die Ehegatten dem sunni-

                                            
58 Vgl. https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Bekaempfung_ 
Kinderehe.html?nn=6704238, Stand 10.02.2018, 11:13 Uhr. 
59 Vgl. https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2017/04/2017-04-05-verbot-
kinderehen.html, Stand 10.02.2018, 11:45 Uhr. 
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tischen Glauben angehören und die Ehe schon vollzogen wurde. Auch bei einem 

Verstoß gegen Art. 6 EGBGB, auch genannt ordre public, ist eine Ehe wirksam. 

Der ordre pulic besagt: „ Eine Rechtsnorm eines anderen Staates ist nicht anzu-

wenden, wenn ihre Anwendung zu einem Ergebnis führt, das mit wesentlichen 

Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist. Sie ist insbe-

sondere nicht anzuwenden, wenn die Anwendung mit den Grundrechten unver-

einbar ist.“ Die Wirksamkeit setzt voraus, dass die Ehe trotz der Unterschreitung 

des Ehemündigkeitsalters nach § 1303 BGB der alten Fassung vor Juli 2017, im 

Herkunftsland nicht unwirksam, sondern nur anfechtbar oder aufhebar wäre. 

Ausgangslage war, dass eine syrische Staatsagehörige, geb. am  

01. Januar 2001, mit einem syrischen Staatsagehörigen, geb. am  

01. Januar 1994, aus Syrien geflohen ist. Die beiden waren als Cousin und Cou-

sine miteinander verwandt. Sie sind im Zuge der Flüchtlingskrise am  

27. August 2015 in Deutschland angekommen. Nach der Registrierung wurde 

das minderjährige Mädchen am 10. September 2015 vom zuständigen Jugend-

amt in Obhut genommen und getrennt von ihrem Cousin untergebracht. 

Das Amtsgericht Aschaffenberg hat mit Beschluss vom 16. September 2015 das 

Ruhen der elterlichen Sorge festgestellt und die Vormundschaft des Jugendam-

tes angeordnet.  

Der syrische Staatsagehörige und Cousin der Minderjährigen hat daraufhin an-

gegeben mit der syrischen Staatsangehörigen verheiratet zu sein. Er beantragte 

die Überprüfung der Inobhutnahme und verlangte die Aufhebung der Trennung 

von seiner Frau. Die bestehende Ehe wurde bestätigt. 

Das Jugendamt argumentierte mit Gründen zum Wohle des Kindes. Die  

15-jährige Minderjährige könnte in ihrer sexuellen Selbstbestimmung beeinträch-

tigt werden und verfüge noch nicht über die notwendige Reife für eine Ehe. Sie 

handle nur im Sinne ihrer Familie und ihres Ehegatten.  

Nachdem ein beschränktes Umgangsrecht des Syrers mit seiner Ehegattin für 

das Wochenende beschlossen wurde, legte das Jugendamt dagegen Beschwer-

de ein. Der Umgang zwischen den beiden Ehegatten sollte lediglich in Anwesen-

heit einer dritten Person stattfinden. Die Gefahr für ungeschützten Geschlechts-

verkehr, woraus sich eine Schwangerschaft für die 15-jährige Syrerin ergeben 

könnte, wäre zu hoch.  

Die Verfahrensbeiständin für die Minderjährige trug jedoch vor, dass die wirksam 

geschlossene Ehe zwischen den beiden syrischen Staatsangehörigen in Syrien 

lediglich anfechtbar wäre. Die beiden unterlägen keinem Druck der Familie oder 
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der Religion. Zudem hat sich durch die gemeinsame Flucht eine enge Bindung 

zwischen den Ehegatten entwickelt.  

Die Zuständigkeit des deutschen Gerichts für die syrischen Staatsangehörigen 

ergibt sich aus Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates über die 

Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in 

Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 vom 27. November 2003. 

Art. 8 Abs. 1 lautet: „(1) Für Entscheidungen, die die elterliche Verantwortung 

betreffen, sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem das Kind zum 

Zeitpunkt der Antragstellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.“ 

Nach Art. 13 Abs. 1 EGBGB bestimmen sich die Eheschließungsvoraussetzun-

gen nach dem syrischen Recht, da die Ehegatten zum Zeitpunkt der Eheschlie-

ßung syrische Staatsangehörige waren. Es gilt das Personalstatutgesetz der 

arabischen Republik Syrien. Die Eheschließung in Syrien entspricht den Vorga-

ben bezüglich der Gültigkeit des Ehevertrages (Art. 12 PSG), der Ehefähigkeit 

(Art. 15 PSG), dem Lebensalter zur Erlangung der Ehefähigkeit  

(Art. 16, 18 PSG).  

Da die Voraussetzungen für eine wirksame Ehe nach syrischem Recht vorliegen, 

ist die Ehe, trotz Verstoßes gegen den ordre public, in Deutschland anzuerken-

nen.  

Durch Wirksamkeit der Ehe ist das Personensorgerecht der Eltern und des Vor-

munds nach § 1633 BGB und § 1800 BGB eingeschränkt. Das Umgangs- und 

Aufenthaltsbestimmungsrecht eines verheirateten Minderjährigen geht somit 

nicht an den Inhaber der elterlichen Sorge über. Zudem endet die elterliche Sor-

ge nach syrischem Kindschaftsrecht mit der Eheschließung. Nach der 

hanafitischen Rechtslage hat der Ehegatte das „Sorgerecht“ für seine minderjäh-

rige Ehefrau.  

Das Oberlandesgericht Bamberg kam aufgrund dieser Argumentation zu dem 

Beschluss, dass die Ehe anerkannt in Deutschland werden muss und die verhei-

ratete Minderjährige nicht getrennt von ihrem Ehegatten untergebracht werden 

darf. Der Bundesgerichtshof hatte sich jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht zu 

der Problematik einer Eheschließung im Ausland bei der das Ehemündigkeitsal-

ter nach § 1303 BGB unterschritten wird, geäußert.  

Dieser Auffassung wurde durch die, im Juli 2017 in Kraft getretene, neue Geset-

zeslage widersprochen.  
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7.2 Kindeswohl und  Kindeswohlgefährdung - Begriffsbestimmungen 

7.2.1 Das Kindeswohl 

Das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen wurde unter dem Aspekt des Kin-

derwohls beschlossen. Eine Eheschließung für Personen unter 18 Jahren wurde 

als Kindeswohlgefährdung angesehen.  

Dem Begriff „Kindeswohl“ steht jedoch keine konkrete gesetzliche Definition ge-

genüber. Es handelt sich hierbei um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der einer 

Auslegung bedarf. Dieser Auslegungsspielraum führte immer wieder zu Diskus-

sionen bei dem Gesetzgebungsverfahren für das Verbot von Kinderehen.60  

Das Wohl des Kindes setzt sich nach § 1666 BGB aus dem geistigen, körperli-

chen und seelischen Wohl des Kindes zusammen.61 Nach  

Art. 6 GG untersteht die Ehe und die Familie einem besonderen Schutz der 

staatlichen Ordnung. Art. 6 Abs. 2 GG besagt: „Pflege und Erziehung der Kinder 

sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. 

Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.“ Dies bedeutet auch, 

dass die Eltern in erster Linie die Verantwortung für das Wohl ihres Kindes ha-

ben. Sie haben dafür Sorge zu tragen, dass es den Kindern gut geht und das 

geistige, körperliche und seelische Wohl nicht beeinträchtigt wird. 62 

Als Anhaltspunkte für die Sicherstellung des Kindeswohls sind zunächst die 

Grundbedürfnisse eines jeden Kindes zu betrachten. Dies kann zwar nicht pau-

schaliert als Sicherstellung des Kindeswohls angesehen werden, da die Grund-

bedürfnisse je nach der Persönlichkeit und dem Alter des Kindes variieren.63 Ab-

raham Maslow hat die Grundbedürfnisse eines jeden Menschen in einer Bedürf-

nispyramide dargestellt. Nach seiner Erkenntnis sind die Bedürfnisse der Men-

schen einzuteilen in die fünf Stufen: physiologische Bedürfnisse, Sicherheitsbe-

dürfnisse, soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse und Selbstverwirklichung. 

Jedoch unterliegen diese Bedürfnisse einer Rangfolge. Erst wenn die Basisan-

forderungen erfüllt sind, kann die nächsthöhere Stufe erreicht werden. Im Bezug 

auf das Kindeswohl ist es somit wichtig, dass die unteren Stufen der Bedürfnispy-

                                            
60 Vgl. Jordan, Erwin; Maykus, Stephan; Stuckstätte , Eva Christina: Kinder- und Jugend-
hilfe: Einführung in die Geschichte der Handlungsfelder, Organisationsformen und gesell-
schaftliche Problemlagen. 4. Aufl. S.320. 
61 Vgl. https://www.anwalt.de/rechtstipps/was-versteht-man-unter-kindeswohl-und-
kindeswohlgefaehrdung_105163.html, Stand 10.02.2018, 15:46 Uhr.  
62 Vgl. Münder, Johannes;  Wiesner, Reinhard; Meysen, Thomas: Kinder- und Jugendhil-
ferecht. 2 Aufl. S.105. 
63 Vgl. Fieseler, Gerhard; Herborth, Reinhard: Recht der Familie und Jugendhilfe : Ar-
beitsplatz Jugendamt/Soziale Dienste. 7. Überarbeitete Aufl. S.112. 
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ramide erfüllt werden.64 Insbesondere die physiologischen Bedürfnisse, die 

Sicherheitsbedürfnisse und die sozialen Bedürfnisse müssen dem Kind entspre-

chend befriedigt werden.  

Abbildung 7-1: Bedürfnispyramide nach Maslow  
(Quelle: http://neuvolution.de/wp-content/uploads/2015/12/maslow_ 
pyramide_beduerfnisse2.jpg, Stand 10.02.2017, 08:58 Uhr) 

 

Das Ziel ist es, die Kinder zu eigenständigen und verantwortungsbewussten er-

wachsenen Menschen heranzuziehen. Um die Erfüllung der Grundbedürfnisse 

feststellen zu können, wird häufig das äußere Erscheinungsbild und das be-

obachtbare Verhalten des Kindes genauer betrachtet.65 Dabei werden die Ge-

sundheit und die körperliche Verfassung des Kindes untersucht. Des Weiteren 

wird das Verhalten der Kinder beobachtet und besonders auf Auffälligkeiten ge-

achtet. Diese Untersuchungen können jedoch nur durch geschulte Experten 

durchgeführt werden, die über entsprechende fachliche Kenntnisse verfügen.  

7.2.2 Die Kindeswohlgefährdung 

§ 1666 BGB thematisiert den Begriff der Kindewohlgefährdung. In  

§ 1666 Abs. 1 BGB heißt es: „Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl 

des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder 

nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maß-

nahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind.“  

                                            
64 Vgl. https://www.gkmotivates.com/maslowsche-beduerfnispyramide/, Stand 
12.02.2018, 16:48 Uhr. 
65 Vgl. http://www.kinderschutz-in-nrw.de/fuer-
erwachsene/kindeswohl/begriffsbestimmungen.html, Stand 10.02.2018, 17:15 Uhr. 
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Ein jeder Mensch wird im Laufe seiner Kindheit mit Situationen konfrontiert wer-

den, in denen sein körperliches, geistiges oder seelisches Wohl beeinträchtig 

wird. Beispielsweise kann eine längerfristige Krankheit oder ein Wohnortwechsel 

dazu führen, dass die sozialen Kontakte des Kindes sehr eingeschränkt zu 

Freunden und Gleichaltrigen sind Auch die gesundheitlichen Probleme eines 

Familienmitgliedes können die Erfüllung der Grundbedürfnisse eines Kindes 

kurzzeitig auf das Minimum reduzieren. Diese Reduzierung auf das Minimum 

kann das Kindeswohl beeinträchtigen. Jedoch ist diese Beeinträchtigung des 

Kindeswohls abhängig von der Persönlichkeit, dem Alter des Kindes und von der 

zeitlichen Dauer der Beeinträchtigung. Grundsätzlich lässt sich aber feststellen, 

dass kleinere Kinder anfälliger auf ausbleibende Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse 

sind.66 

Diese kurzzeitigen Beeinträchtigungen des Kindeswohls führen nicht zwangsläu-

fig zu einer Kindeswohlgefährdung. Erst wenn es sich nicht mehr um kurzzeitige 

Beeinträchtigungen handelt, sondern diese längerfristig oder wiederholt auftau-

chen, kann es zu einer Situation der Kindeswohlgefährdung kommen, in die ein-

gegriffen werden muss.  

Der Begriff Kindeswohlgefährdung kann nach dem sozialwissenschaftlichen An-

satz betrachtet werden. Dabei wird unterteilt in die Formen Vernachlässigung, 

körperlichen Misshandlung, psychischen Misshandlung und sexueller Miss-

brauch. § 1666 Abs. 1 BGB  zeigt jedoch auch die Möglichkeit auf, die Kindes-

wohlgefährdung nach den Gefährdungstatsachen zu gliedern: „missbräuchliche 

Ausübung der elterlichen Sorge, die Vernachlässigung des Kindes, das unver-

schuldete Elternversagen und das Verhalten einer/eines Dritten“.67  

7.2.2.1   Vernachlässigung, körperliche Misshandlung, psychischen Miss-

handlung und sexueller Missbrauch 

Unter dem sozialwissenschaftlichen Ansatz wird häufig die Trias der Kindes-

wohlgefährdung verstanden, bestehend aus der Vernachlässigung eines Kindes, 

der körperlichen Misshandlung, der psychischen Misshandlung und des sexuel-

len Missbrauchs. Dabei werden die psychische Misshandlung und die körperliche 

Misshandlung zusammengefasst unter dem Begriff Misshandlung.68 

 
                                            
66  Vgl. http://www.kinderschutz-in-nrw.de/fuer-
erwachsene/kindeswohl/begriffsbestimmungen.html , Stand 12.02.2018, 17:15 Uhr. 
67 http://www.rechtsfragen-jugendarbeit.de/kindeswohlgefaehrdung-ueberblick.htm, Stand  
12.02.2018, 16:48 Uhr. 
68 Vgl. Jordan, Erwin : Kindeswohlgefährdung : Rechtliche Neuregelungen und Konse-
quenzen für den Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe. 2. Aufl. S. 157/158. 
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7.2.2.1.1 Vernachlässigung  

Die Vernachlässigung beschreibt den Prozess, in dem Eltern wiederholt oder auf 

Dauer die Grundbedürfnisse ihrer Kinder nicht ausreichend erfüllen. Ihre Pflicht 

zur Fürsorge ihrer Kinder wird somit verletzt. Als Folge davon besteht die Gefahr, 

dass die Kinder bereits durch diese Vernachlässigung physisch sowie psychisch 

beeinträchtigt sind oder mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinträchtigt sein werden. 

Die Vernachlässigung kann dem Alter des Kindes entsprechende körperliche, 

emotionale und erzieherische Defizite beinhalten.69 

7.2.2.1.2 Körperliche Misshandlung 

Unter Misshandlung werden Handlungen verstanden, die das körperliche oder 

psychische Wohl des Kindes beeinträchtigen. Ein Indiz für körperliche Misshand-

lungen sind äußerliche Verletzungen am Kind. Diese sind Anhaltspunkte für 

eventuelle körperliche Gewalt gegenüber den Kindern.70 Nach § 1631 Abs. 2 

BGB haben Kinder  „ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafun-

gen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzu-

lässig.“ Dies gilt es unter keinen Umständen zu verletzen, denn Verletzungen 

gegen § 1631 Abs. 2 BGB führen bei Kindern zu erheblichen Schäden bei der 

Entwicklung.7172 

Des Weiteren ist es verboten, Kinder psychisch zu misshandeln. Dazu gehört, 

dass Kinder emotional vernachlässigt werden. Auf diese Weise fühlen sie sich 

ungeliebt, ungewollt und nutzlos. Die Kinder werden seelisch geschädigt.73 

7.2.2.1.3 Sexuelle Misshandlung 

Insbesondere bei Kinderehen besteht die Gefahr der sexuellen Misshandlung 

und Beeinträchtigung der sexuellen Selbstbestimmung.  

In erster Linie werden unter dem Begriff der sexuellen Misshandlung vor allem 

Handlungen betrachtet, die von den Eltern direkt ausgehend auf die sexuelle 

Selbstbestimmung der Kinder einwirken. Darunter werden sexuelle Übergriffe, 

Belästigungen sowie sexuelle Fehlaufklärung verstanden. Doch die sexuelle 

                                            
69 Vgl. Münder, Johannes; Mutke, Barbara; Schone, Reinhold : Kindeswohl zwischen 
Jugendhilfe und Justiz : Professionelles Handeln in Kindeswohlverfahren. S. 48-52. 
70 Vgl. Münder, Johannes; Mutke, Barbara; Schone, Reinhold : Kindeswohl zwischen 
Jugendhilfe und Justiz : Professionelles Handeln in Kindeswohlverfahren. S. 53-55. 
71 http://www.rechtsfragen-jugendarbeit.de/kindeswohlgefaehrdung-ueberblick.htm, Stand 
12.02.2018, 16:48 Uhr. 
72 http://www.kinderschutz-in-nrw.de/fuer-erwachsene/kindeswohl/erscheinungsformen-
der-kindeswohlgefaehrdung/erziehungsgewalt-und-misshandlung.html, Stand 
12.02.2018, 18:43 Uhr. 
73 Vgl. Jordan, Erwin : Kindeswohlgefährdung : Rechtliche Neuregelungen und Konse-
quenzen für den Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe. 2. Aufl. S. 157/158. 
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Misshandlung muss nicht nur von den Eltern ausgehen, denn es ist ebenfalls 

möglich, dass Dritte ohne oder auch mit Kenntnis der Eltern das Kind sexuell 

missbrauchen.74 Insbesondere bei Kinderehen kann es nach der Eheschließung 

zu sexueller Misshandlung der minderjährigen Ehepartner kommen. Die Ehe-

schließung zieht in der Regel sexuelle Handlungen zwischen den frisch getrauten 

Ehegatten nach sich. Dies kann auch als sexuelle Misshandlung betrachtet wer-

den, wenn die Ehe von Eltern arrangiert worden ist und sie somit auf die sexuelle 

Selbstbestimmung ihres Kindes einwirken. Dies zeigt, dass es schwierig ist, die 

Grenzen zwischen den tolerierbaren Handlungen und den sexuellen Übergriffen 

zu erkennen.  

Doch es ist unwiderlegbar nachgewiesen, dass Verletzungen der sexuellen 

Selbstbestimmung akute Folgeschäden bei den Kindern hervorrufen können, die 

sich auf ihr gesamtes weiteres Leben auswirken werden.75 

7.2.2.2 Gefahr - Begriffsbestimmung 

Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes wird unter der Kindes-

wohlgefährdung eine „gegenwärtige, in einem solchen Maße vorhandene Gefahr, 

dass sich bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schädigung mit ziemli-

cher Sicherheit voraussehen lässt“76,  verstanden. Durch die vorhandene Gefahr 

muss das geistige oder leibliche Wohl des Kindes mit hinreichender Wahrschein-

lichkeit beeinträchtig werden.77 

Die Kindeswohlgefährdung ist somit an die drei Voraussetzungen der gegenwär-

tig vorhandenen Gefahr, der Erheblichkeit der Schädigung sowie der Sicherheit 

der Vorhersage geknüpft.  

7.2.2.2.1 Gegenwärtig vorhandene Gefahr 

Die gegenwärtige vorhandene Gefahr kann unmittelbar von den Eltern ausgehen, 

indem sie ihr Kind körperlich, psychisch oder sexuell misshandeln. Des Weiteren 

kann eine Gefahr auch durch ein elterliches Unterlassen in Form einer Vernach-

lässigung oder durch ein Dulden der Kindeswohlverletzung durch eine dritte Per-

                                            
74 Vgl. Münder, Johannes; Mutke, Barbara; Schone, Reinhold : Kindeswohl zwischen 
Jugendhilfe und Justiz : Professionelles Handeln in Kindeswohlverfahren. S.58-60. 
75 Vgl. Jordan, Erwin : Kindeswohlgefährdung : Rechtliche Neuregelungen und Konse-
quenzen für den Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe. 2. Aufl. S. 158. 
76 http://www.rechtsfragen-jugendarbeit.de/kindeswohlgefaehrdung-ueberblick.htm, Stand 
12.02.2018, 16:48 Uhr. 
77 Vgl. http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&nr=76846&linked
=pm, Stand 12.02.2018, 15:46 Uhr. 
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son entstehen.78 Zudem können auch die konkreten alltäglichen Lebensumstän-

de oder der Entwicklungsstand des Kindes eine Gefahr darstellen.79 Die Beurtei-

lung der Gefahr ist außerdem stark abhängig von der Situation, in der sich das 

Kind im Moment befindet und inwieweit die Grundbedürfnisse des Kinder beein-

trächtigt werden.80  

7.2.2.2.2 Erheblichkeit der Schädigung 

Obwohl eine Schädigung des Kindeswohls vorliegt, muss es nicht zwangsläufig 

zu einer Gefährdung nach § 1666 Abs. 1 BGB kommen. Jeder Mensch wird im 

Laufe seines Lebens, insbesondere in seiner Kindheit, mit Situationen konfron-

tiert werden, in denen er Entbehrungen oder Beeinträchtigungen erleben muss.  

Die Erheblichkeit einer Schädigung ist insbesondere dann gegeben, wenn der 

Leib oder das Leben des Kindes bedroht sind oder eine Schädigung bereits ein-

getreten ist.81 

7.2.2.2.3 Sicherheit der Vorhersage 

Die Feststellung einer erheblichen Gefahr für die Schädigung des Kindeswohls, 

setzt eine Sicherheit der Vorhersage voraus, es sei denn, die Gefahr ist bereits 

verwirklicht. 

Da jedoch nicht immer gewartet werden kann, bis die Schädigung des Kindes-

wohls eingetreten ist, ist vorzeitiges Handeln gefordert. Dieses vorzeitige Han-

deln bedarf einer objektiven Gefahreneinschätzung, um einen gezielten Eingriff in 

den Schutz der Familie nach  Art. 6 GG durchführen zu können.82 

                                            
78 Vgl. http://www.rechtsfragen-jugendarbeit.de/kindeswohlgefaehrdung-ueberblick.htm, 
Stand 12.02.2018, 16:48 Uhr. 
79 Vgl. https://www.netzwerk-kinderschutz-msh.de/_media/A_02_FachWissen/ 
InfoMaterialien/KWG-AH-MSH/FachWissen/ASD_Handbuch_Gesamt.pdf, Stand 
12.02.2018, 11:49 Uhr. 
80 Vgl. https://www.netzwerk-kinderschutz-
msh.de/_media/A_02_FachWissen/InfoMaterialien/KWG-AH-
MSH/FachWissen/ASD_Handbuch_Gesamt.pdf, Stand 12.02.2018, 11:49 Uhr. 
81Vgl. https://www.netzwerk-kinderschutz-
msh.de/_media/A_02_FachWissen/InfoMaterialien/KWG-AH-
MSH/FachWissen/ASD_Handbuch_Gesamt.pdf, Stand 12.02.2018, 11:49 Uhr. 
82 Vgl. https://www.netzwerk-kinderschutz-
msh.de/_media/A_02_FachWissen/InfoMaterialien/KWG-AH-
MSH/FachWissen/ASD_Handbuch_Gesamt.pdf, Stand 12.02.2018, 11:49 Uhr.  
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7.3 Warum Kinderehen geduldet werden sollten? 

Das Gesetzesverfahren zum Verbot von Kinderehen stieß nicht nur auf Zustim-

mung in der Bevölkerung.  

Obwohl die neue Gesetzesregelung im Sinne des Kindeswohls entschieden wur-

de, besteht jedoch die Möglichkeit, dass sie sich auch negativ auf das Kindes-

wohl des minderjährigen Ehegatten auswirken kann. 

Die negativen Effekte des neuen Gesetzes können sich insbesondere für die 

Minderjährigen auswirken, deren Ehe aufgrund der Regelung aufgehoben wird. 

Grundsätzlich handelt es sich bei den meisten verheirateten Minderjährigen in 

Deutschland um Flüchtlinge, die durch die Krise im Nahen Osten nach Deutsch-

land geflohen sind. Auffällig ist, dass die Anzahl der Kinderehen in den Nahost-

Ländern, insbesondere in Syrien, in den letzten Jahrzehnten rückläufig war. Erst 

durch die Krise in den Jahren 2015/16 hat sich die Zahl der Kinderehen wieder 

erhöht.83 Während in den Jahren vor der Krise die Zahl der Kinderehen nur noch 

bei 13 Prozent lag, ist sie im Jahr 2016 bereits wieder auf 51 Prozent gestiegen. 

Vor allem in den Flüchtlingscamps lassen sich sehr viele verheiratete Minderjäh-

rige finden.84 Dieses Phänomen sollte genauer betrachtet und die Hintergründe 

dafür aufgedeckt werden 

Paradoxerweise versuchen die Eltern, der vor allem minderjährigen Mädchen, 

die Ehe zum Wohle ihrer Tochter zu arrangieren. Die lange Flüchtlingsroute nach 

Deutschland birgt für junge, unverheiratete Frauen viele Gefahren. Um das Risi-

ko für Gefahren, wie sexuellen Übergriffen, zu vermindern, finden viele Ehe-

schließungen statt. An der Seite eines Ehemannes ist die weite Reise für junge 

Frauen sicherer.85  

Eheschließungen haben in den Herkunftsländern der Flüchtlinge einen hohen 

Stellenwert in der, vor allem muslimisch geprägten, Gesellschaft. Es kommt nicht 

selten vor, dass, insbesondere in den ländlichen Regionen, die Ehe durch die 

Brauteltern arrangiert wird. Eine Ehe bedeutet in den Nahost-Ländern heutzutage 

immer noch eine wirtschaftliche Absicherung und ein geschütztes Leben für eine 

Frau. 

                                            
83 Vgl. http://www.tagesspiegel.de/politik/minderjaehrige-fluechtlinge-wie-soll-
deutschland-mit-kinderehen-umgehen/14462318.html, Stand 14.02.2018, 15:14 Uhr. 
84 Vgl. http://www.sueddeutsche.de/politik/kinderehen-noch-ein-teenager-und-schon-
ehefrau-1.3245640-2, Stand 14.02.2018, 14:15 Uhr. 
85 Vgl. http://www.sueddeutsche.de/politik/kinderehen-noch-ein-teenager-und-schon-
ehefrau-1.3245640-2, Stand 14.02.2018, 14:15. 
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Der finanzielle Vorteil für die Eltern, der sich aus der Eheschließung der Tochter 

ergibt, spielt somit zumeist nicht die vordergründige Rolle.  

Des Weiteren ist es fraglich, ob eine Aufhebung der Ehe in Deutschland das Kind 

nicht unnötig belasten würde. Die Flucht nach Deutschland, die das meist min-

derjährige Mädchen an der Seite ihres Ehegatten durchgemacht hat, ist oftmals 

sehr gefährlich, langwierig und birgt traumatische Erfahrungen. Eine Trennung im 

fremden Deutschland, nachdem die Ehegatten die Flucht gemeinsam durchge-

standen haben, kann eine weitere psychische Belastung für das minderjährige 

Mädchen sein. Sie wird von der einzigen Vertrauensperson, die sie in dem frem-

den Land besitzt, unfreiwillig getrennt.86 

Zudem ist nicht grundsätzlich darauf abzustellen, dass es sich bei Ehen von Min-

derjährigen nur um Zwangsehen, die von den Eltern arrangiert wurden, handelt. 

Auch eine Ehe mit einer minderjährigen Person kann aus ehrlicher und aufrichti-

ger Liebe geschlossen worden sein. Eine solche Ehe aufzuheben würde eine 

zusätzliche psychische Belastung für die Kinder ergeben und gegen die Ehe-

schließungsfreiheit verstoßen. 

Insbesondere ergeben sich durch die Aufhebung der Ehen neue Probleme wenn 

bereits Kinder in der Ehe geboren wurden. Die geborenen Kinder würden als 

nichteheliche Kinder angesehen werden. Die jungen Mütter würden mit ihren 

Kindern auf sich alleine gestellt werden und auf die Unterstützung ihres Ehe-

mannes verzichten müssen. Dies sind neue Herausforderungen für die Mädchen, 

wodurch sie sich auch überfordert fühlen können. In muslimisch geprägten Fami-

lienkreisen ist es zudem üblich, dass der Mann das Oberhaupt der Familie ist. Er 

trifft letztendlich die Entscheidungen, sodass die jungen minderjährigen Frauen 

mit der Aufgabe der eigenständigen Lebensführung und Erziehung der Kinder 

überfordert sein können.87 Die Kinder des Ehepaares würden zudem als unehe-

lich gelten und hätten weniger Kontakt zu einem Elterntteil. Die Familieneinheit 

würde gegen den Willen der Ehegatten auseinander gerissen werden. Nicht sel-

ten werden auch die Kinder darunter leiden. Die Bundesregierung hat jedoch 

berücksichtigt, dass in besonderen Härtefällen von der Aufhebung der Ehe abge-

sehen werden kann. 

Eine Aufhebung der Ehe könnte ebenfalls gegen die religiösen und traditionellen 

Wertvorstellungen der  Minderjährigen verstoßen. Eine Ehe ist im muslimischen 

Glauben eine auf Dauer angelegte Gemeinschaft. Eine Aufhebung der Ehe ist 

                                            
86 Vgl. http://www.taz.de/!5387146/, Stand 15.02.2018, 8:15 Uhr. 
87 Vgl. http://www.dw.com/de/terre-des-femmes-kinderehen-abschaffen/a-36237516, 
Stand 19.02.2018, 11:15 Uhr. 
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somit eine weitere psychische und seelische Belastung, die sich auf das gesamte 

weitere Leben auswirken kann. Die Aufhebung der Ehe verstößt demnach auch 

gegen die eigenen religiösen Überzeugungen und dem Glauben der Kinder.  

Die Aufhebung der Ehe könnte ebenfalls dazu führen, dass die Bereitschaft für 

eine Rückkehr ins Herkunftsland erschwert wird, wenn die minderjährige Person 

verheiratet das Land verlassen hat und dann unverheiratet zurückkehrt.88 In ext-

remen Fällen könnte dies eine Verstoßung aus der eigenen Familie bedeuten. 

7.4 Warum Kinderehen verboten werden sollten? 

Das gesetzliche Verbot von Kinderehen beruht jedoch auch auf Aspekten, die 

dem Kindeswohl entsprechen. Es ist grundsätzlich schwer abzuschätzen, inwie-

weit eine Aufhebung der Ehe dem Kindeswohl dient und förderlich für die Ent-

wicklung des Kindes ist.  

UNICEF-Sprecher Rudi Terneden hat im Jahr 2016 gegenüber dem Tagesspie-

gel gesagt, dass jedes Mädchen ein Recht auf ein eigenständiges Leben hat. 

Eine Ehe im Kindesalter ist zudem eine Gefahr für die Gesundheit der Mädchen, 

insbesondere bei einer Schwangerschaft in einem sehr jungen Alter. Ein Eingriff 

seitens des Staates ist vor allem notwendig, wenn zu erkennen ist, dass in der 

Ehe Zwang und Gewalt angewendet wird.89  

Die gefährlichen Auswirkungen eines Geschlechtsverkehrs für die minderjährigen 

Mädchen werden häufig nicht beachtet. Eine durch ungeschützten Geschlechts-

verkehr entstandene Schwangerschaft birgt ein großes Risiko für die jungen 

Mädchen. Weltweit betrachtet ist eine Schwangerschaft im Alter von 15 – 19 Jah-

ren die häufigste Todesursache. Durch die Schwangerschaft, die Geburt eines 

Kindes und der einzunehmenden Mutterrolle endet zudem auch endgültig die 

Kindheit der minderjährigen Mädchen.90 

Kinder können außerdem die Folgen und Verpflichtungen einer Ehe nicht ab-

schätzen. Ihr altersgemäßes kindliches Verhalten kann zu sexualisierter Gewalt 

führen, da die Kinder seelisch noch nicht bereit sind, die Ehe zu vollziehen. Min-

derjährige Ehegatten werden häufiger Opfer häuslicher Gewalt. Sie sind ihrem 

Ehegatten ausgeliefert und haben keine Möglichkeit der Ehe zu entkommen, da 

                                            
88 Vgl. http://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/ 
POSITION/Position_Ehen_von_Minderja__hrigen_Okt_2016.pdf, Stand 19.02.2018, 
10:43 Uhr. 
89 Vgl. http://www.tagesspiegel.de/politik/minderjaehrige-fluechtlinge-wie-soll-
deutschland-mit-kinderehen-umgehen/14462318.html, Stand 19.02.2018, 15:14 Uhr. 
90 Vgl. https://www.frauenrechte.de/online/index.php/themen-und-aktionen/gewalt-im-
namen-der-ehre/schwerpunkt-fruehehen/was-tut-terre-des-femmes, Stand 19.02.2018, 
14:49 Uhr. 
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sie in finanzieller Sicht von ihrem Ehegatten abhängig sind.91 Diese Abhängigkeit 

resultiert aus der Tatsache, dass verheiratete Kinder oftmals die Schule abbre-

chen. Die Ursachen für einen Schulabbruch können eine Schwangerschaft, das 

Verbot auf schulische Ausbildung seitens des Ehegattens oder andere Wertvor-

stellungen und Ansichten bezüglich Bildung sein. Als Folge davon, erhalten die 

Kinder keinen Schulabschluss und können somit keine Ausbildung oder ein Stu-

dium anfangen. Sie sind ökonomisch gänzlich  auf das Einkommen des Ehegat-

tens angewiesen.  

Der fehlende Schulbesuch hat auch zur Folge, dass die sozialen Kontakte zu 

gleichaltrigen Kindern abgebrochen werden. Die verheirateten Kinder wachsen 

somit isoliert von anderen Kindern auf. 

Grundsätzlich kann nicht pauschaliert werden, dass es sich bei jeder Kinderehe 

um eine Zwangsehe handelt. „Eine Zwangsehe liegt dann vor, wenn sich Perso-

nen aufgrund von Sanktionen aus ihrem Umfeld, insbesondere der Familie, dazu 

gezwungen sehen, eine bereits geschlossene Ehe gegen den eigenen Willen 

aufrecht zu erhalten. Personen, die sich nicht trennen dürfen, leben in einer 

Zwangsehe, auch dann, wenn die Ehe ursprünglich freiwillig geschlossen wur-

de.“92 „Eine klare Abgrenzung zu arrangierten Ehen ist in der Praxis manchmal 

schwer. Im Zweifel orientieren wir uns nach der Perspektive der Betroffenen. Da-

nach ergibt sich folgende Definition: Arrangierte Heiraten liegen dann vor, wenn 

die Heirat zwar von Verwandten, Bekannten oder von EhevermittlerInnen initiiert, 

aber im vollen Einverständnis der Eheleute geschlossen wird.“93 

Dennoch besteht die Gefahr, dass die Kinder die Ehe gegen ihren Willen einge-

gangen sind und es sich somit um eine Zwangsheirat handelt. Die Gründe für 

solche erzwungenen Frühehen können sehr verschieden sein. Eine Ursache sind 

die patriarchalischen Strukturen in den Herkunftsländern. Die Töchter sind dafür 

verantwortlich, dass die Ehre der Familie bestehen bleibt. Dies bedeutet für die 

Töchter Keuschheit und sexuelle Enthaltsamkeit bis zur Ehe. Um dies zu ge-

währleisten und sicherzustellen werden die Ehen in jungen Jahren der Mädchen 

geschlossen. Eine frühe Ehe kann ebenso als Disziplinierungsmaßnahme ge-

nutzt werden für Mädchen, die in die Versuchung geraten, voreheliche sexuelle 

                                            
91Vgl.  https://www.frauenrechte.de/online/index.php/themen-und-aktionen/gewalt-im-
namen-der-ehre/schwerpunkt-fruehehen/was-tut-terre-des-femmes, Stand 19.02.2018, 
14:49 Uhr. 
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16:58 Uhr. 
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Kontakte haben zu wollen.94 Abgesehen davon ist die Gefahr einer Vergewalti-

gung für eine nicht verheiratete Frau höher. Durch ungewollte sexuelle Übergriffe 

haben die  jungen Mädchen nicht nur seelische und körperliche Verletzungen zu 

tragen, sondern sie gelten auch als unrein und beschädigen das Ansehen der 

Familie. Für diese jungen Mädchen ist es schwer, zukünftig einen Ehemann zu 

finden. Durch die Eheschließung werden die sexuellen Übergriffe legitimiert. Se-

xuelle Gewalt und Zwang endet somit nicht durch die Eheschließung, sondern 

spielt sich nun im Rahmen einer Ehe ab.95 

Eine weitere Ursache für eine Zwangsehe sind finanzielle Probleme der Familie. 

Es ist durchaus üblich, dass der Bräutigam an die Familie seiner zukünftigen 

Braut einen Brautpreis zahlen muss. Dieser Brautpreis sinkt mit dem Alter der 

Frau. Aus diesem Grund werden die Töchter in jungen Jahren verheiratet. So 

erzielt die Familie noch einen hohen Brautpreis und muss zudem nicht mehr für 

die Tochter sorgen.96  

Des Weiteren werden die Mädchen schon als kleine Kinder an andere Familien 

versprochen, die der Familie mehr gesellschaftliches Ansehen und wirtschaftliche 

Sicherheit bringen. Leben die Familien fernab des Herkunftslandes, der Heimat, 

und somit in einem fremden Kulturkreis, sollen die Zwangsehen auch die Kultur 

und die Werte des Heimatlandes sichern. Darüber hinaus wird mittels einer Ehe 

eine höhere Wahrscheinlichkeit auf einen Aufenthaltstitel erlangt.97 

Doch in Deutschland ist die Ehe eine freiwillige Entscheidung, die nicht aufgrund 

von ökonomischer und rechtlicher Vorteile geschlossen werden darf. Ebenso 

wenig dürfen Menschen zu einer Eheschließung genötigt werden. Dies ist ein 

Straftatbestand gemäß § 237 StGB. Die Gründe für eine Eheschließung in den 

Herkunftsländern treffen somit in Deutschland auf Ablehnung.  

Die patriarchischen Strukturen und Wertvorstellungen der Familien aus  

den Nahost-Ländern widersprechen den deutschen Werten der Gleichstellung 

zwischen Mann und Frau nach Art. 3 GG. Den Frauen wird die Eheschließungs-

freiheit genommen. Oft werden die Mädchen nicht in die Wahl des Mannes und 

dem Zeitpunkt der Eheschließung einbezogen. Die Mädchen haben keine Mög-

lichkeit sich gegen die Heirat zu wehren. Falls sie es doch tun, müssen sie mit 

                                            
94 Vgl. http://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/produkte/anderes/zwangsheirat/, Stand 
21.02.2018, 17:47 Uhr. 
95 Vgl. http://www.dw.com/de/terre-des-femmes-kinderehen-abschaffen/a-36237516, 
Stand 21.02.2018, 16:08 Uhr. 
96 Vgl. http://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/produkte/anderes/zwangsheirat/, Stand 
21.02.2018, 17:47 Uhr. 
97 Vgl. http://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/produkte/anderes/zwangsheirat/ Stand 
21.02.2018, 17:47 Uhr. 
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Repressionen seitens der eigenen Familie rechnen. In extremen Fällen kann dies 

zu einem Ehrenmord führen. Da die Kinder noch keine gefestigte Meinung und 

Angst vor Repressionen haben und einem Verstoß der Familie aus dem Weg 

gehen wollen, willigen sie gegen die eigene Überzeugung einer Eheschließung 

ein, auch wenn dies Gewalt, sexuelle Übergriffe und Unterjochung bedeutet.98 

Dies führt auch dazu, dass die verheirateten Kinder nur sehr selten vor Gericht 

oder im Jugendamt aussagen, dass sie zur Eheschließung genötigt wurden. Für 

die deutschen Gericht und Jugendämter ist es jedoch sehr schwierig bis unmög-

lich konkret nachvollziehen zu können, wie die Ehe zustande gekommen ist und 

wie die Ehe gelebt wird. Eine Zwangsehe auf Ermittlungsbasis festzustellen ist 

nahezu aussichtslos. Die verheirateten Kinder schweigen aus Angst vor Repres-

sionen, häuslicher Gewalt, Verstoßung und Verachtung von der eigenen Familie. 

Doch dadurch kann den Kindern nicht geholfen werden und die Kindeswohlge-

fährdung bleibt bestehen.  

 

 

 

                                            
98 Vgl. http://www.aktiv-gegen-kinderarbeit.de/produkte/anderes/zwangsheirat/, Stand 
21.02.2018, 17:47 Uhr. 
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8 Fazit 

Das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen ist am 22. Juli 2017 in Kraft getre-

ten. Die neue Regelung spiegelt das entschlossene Vorgehen der Bundesregie-

rung gegen Kinderehen wieder. Sinn und Zweck des Gesetzes war es, das Kin-

deswohl zu sichern. Aus diesem Grund lässt die neue Rechtslage zur Bekämp-

fung von Kinderehen wenig Ermessensspielraum für die Betroffenen.  

Durch die neue Rechtslage hat der Bundestag eine grundsätzliche Unwirksam-

keit aller Ehen mit Kindern festgelegt, die zum Eheschließungszeitpunkt das  

16. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. Diese Unwirksamkeit bedarf nicht 

eines gerichtlichen Verfahrens, da grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass 

Kinder unter 16 Jahren die Tragweite einer Ehe noch nicht abschätzen können. 

Eine Aufhebung von Ehen, die mit minderjährigen Kindern zwischen 16 und 18 

Jahren geschlossen wurden, bedarf einer richterlichen Entscheidung. Den Kin-

dern ist es durchaus eher zuzutrauen, dass sie die Auswirkungen und Folgen 

einer Eheschließung abschätzen konnten. Es handelt sich hierbei um eine Ein-

zelfallentscheidung, da die Ehe bei besonderen Härtefällen weiterhin bestehen 

bleiben darf. Insbesondere, wenn der minderjährige Ehegatte inzwischen das 18. 

Lebensjahr und somit die Volljährigkeit erreicht hat und den Fortbestand der Ehe 

bestätigt.99 

Bis zur Neuregelung im Juli 2017 wurde die Wirksamkeit der Kinderehen oftmals 

an dem ausländischen Recht gemessen, nach denen die Ehe geschlossen wur-

de. Seit der neuen Gesetzeslage wird sich nur an dem deutschem Recht orien-

tiert, unabhängig davon, aus welchem Land die Betroffenen stammen. 

Ob die neue Gesetzeslage zur Bekämpfung von Kinderehen aber ausschließlich 

dem Kindeswohl dient, bleibt zu bezweifeln. Die Politiker in Deutschland haben 

jedoch entschieden, dass ein Verbot von Kinderehen im Interesse der Minderjäh-

rigen ist.  

Tatsächlich werden Minderjährige durch das Verbot von Kinderehen geschützt. 

Es sollte jedoch differenziert werden, inwieweit das Kindeswohl durch die Ehe 

beeinträchtigt wird. Oftmals kann sich eine Trennung des Minderjährigen von 

seinem Ehegatten auch negativ auf das Kindeswohl auswirken. Insbesondere ist 

dies der Fall, wenn durch die Trennung dem minderjährigen Ehegatten die einzi-

ge Bezugsperson genommen wird. Darüber hinaus muss festgehalten werden, 

dass es sich nicht bei jeder Kinderehe um eine Zwangsehe handelt. Kinderehen 

                                            
99 Vgl. https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2017/04/2017-04-05-verbot-
kinderehen.html, Stand 21.02.2018, 19:02 Uhr. 
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können gleichermaßen aus freien Stücken geschlossen werden, wie eine Ehe 

zwischen volljährigen Ehegatten. Eine Aufhebung einer aufrichtigen Ehe, die frei 

von Gewalt und familiären Druck ist, könnte das Kindeswohl auf lange Sicht be-

einträchtigen. Die Aufhebung könnte ebenso gegen die kulturellen und religiösen 

Überzeugungen des Minderjährigen verstoßen. Es wäre somit oftmals vorteilhaft, 

wenn die Aufhebung von Ehen der Einzelfallentscheidung unterliegt.  

Die Bundesregierung hat jedoch entschieden, Ehen unabhängig vom Einzelfall 

als unwirksam zu erklären. Ursache hierfür ist, dass es nahezu unmöglich ist, 

einen objektiven und wahrheitsgetreuen Einblick in eine Ehe zu erlangen. Durch 

die Aufhebung der Ehen erhalten die Minderjährigen die Chance, ihre Kindheit 

zurück zu erlangen. Dadurch haben sie auch die Möglichkeit, ihrer in Deutsch-

land bestehenden Schulpflicht nachzukommen. Die Minderjährigen können ein 

eigenständiges Leben führen und mit Erreichen der Volljährigkeit neu entschei-

den, welchen Lebensweg sie einschlagen wollen. Das Risiko einer bestehenden 

Kindeswohlgefährdung bei einer Kinderehe überwiegt somit die negativen Fol-

gen, die ein Minderjähriger durch die Aufhebung der Ehe erfahren könnte. 

Durch die resolute neue Rechtslage zur Bekämpfung von Kinderehen soll ver-

mieden werden, dass in Einzelfällen Fehlentscheidungen getroffen oder verein-

zelt Kinderehen übersehen werden, die eine Kindeswohlgefährdung als Folge 

haben. Der von der Bundesregierung eingeschlagene Weg möchte somit jegliche 

Möglichkeiten einer Kindeswohlgefährdung durch eine bestehende Kinderehe 

unterbinden.  

Darüber hinaus stellt sich jedoch die Frage, unter welchen Folgen Frauen als 

auch Männer, heute noch zu leiden haben, die im Kindesalter verheiratet wurden. 

Da sie bereits die Volljährigkeit erreicht haben, fallen sie nicht mehr unter den 

Begriff der Kindeswohlgefährdung. Diesen Frauen und Männern müssten unab-

hängig von der neuen Gesetzeslage mehr Möglichkeiten erhalten, sich selbst vor 

Gewalt, Zwang und Druck schützen zu können.  

Um zukünftig Menschen vor den Folgen einer verfrühten Ehe zu schützen, setzt 

das Verbot von Kinderehen schon im Kindesalter an und soll Minderjährige 

schon vor Erreichen der Volljährigkeit vollumfänglich schützen. Durch dieses 

neue Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen, welches am 22. Juli 2017 in Kraft 

getreten ist, ist eine entscheidende Grundlage für den zukünftigen Schutz des 

Kindeswohls in Deutschland gelegt worden. 
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Thesen 

1. Es war notwendig, dass die Bundesregierung ein einheitliches Verfahren 
für den Umgang mit Kinderehen festlegte. 

2. Ein entschiedenes Vorgehen gegen Kinderehen in Deutschland ist unum-
gänglich. 

3. Die neue Rechtslage zu Kinderehen in Deutschland schützt das Kindes-
wohl nicht gänzlich. Wichtige Aspekte werden vernachlässigt. 
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